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Während sich der Autoritarismus ausbreitet, 

wenn sich Notstandsgesetze mehren und  

wir unsere Rechte opfern, opfern wir auch  

unsere Fähigkeit, das Abgleiten in eine  

weniger liberale und weniger freie Welt  

aufzuhalten. Wenn die erste Welle,  

die zweite Welle und schließlich die 

16. Welle des Coronavirus über uns 

gekommen ist, glauben Sie wirklich, 

dass diese Fähigkeiten dann nicht 

mehr sind als eine lange  

vergessene Erinnerung? Und dass diese  

Datensätze nicht aufbewahrt werden?  

Unabhängig davon, wie sie verwendet  

werden: Damit wird die Architektur der  

Unterdrückung geschaffen.
Edward Snowden, [Interview VICE, 10.04.2020]
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Seit März 2020 versetzte die Corona-Maßnah-
menpolitik von Bundes- und Landesregierungen 
unser Land in einen Ausnahmezustand. Mona-
telang waren Grundrechte flächendeckend 
eingeschränkt, wurden das gesellschaftliche, 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben still-
gelegt, der Betrieb von Kindergärten, Schulen 
und Universitäten eingestellt. Die Regierungen 
nahmen dabei für sich in Anspruch, im Allein-
besitz der „Corona-Wahrheit“ zu sein, und er-
klärten ihre Maßnahmen de facto für unfehlbar. 
Dementsprechend wurden kritische Stimmen – 
ob aus der Wissenschaft, der Politik oder dem 
Kulturleben – diffamiert und verächtlich ge-
macht. Wer widersprach, wurde geradezu zum 
Staatsfeind erklärt. Dabei war schon früh er-
kennbar, dass die Wirkung der ergriffenen Maß-
nahmen zweifelhaft war, zeigten doch Länder 
wie Schweden, dass man auch ohne flächen-
deckende Freiheitsberaubung mit dem Virus 
umgehen konnte. Es gab also Alternativen zur 
Politik der Verwüstung und der Spaltung.

Gegenwärtig sind die meisten Corona-Maß-
nahmen aufgehoben und es ist an der Zeit, 
eine nüchterne Bilanz zu ziehen. Es ist zu ermit-
teln, wie sich die Maßnahmen in den verschie-
denen Bereichen von Gesellschaft, Wirtschaft 
und Politik auswirk(t)en, inwieweit das Verhältnis 
von Mittel und Zweck angemessen war und vor 
allem auch: wie groß die „Kollateralschäden“ 
sind, die von den Maßnahmen verursacht wur-
den. An einer solchen sachlichen Aufarbeitung 
haben die Regierungen indes wenig Interesse, 
denn es ist längst offenkundig, dass diese Bilanz 
negativ ausfallen muss.

Die Thüringer AfD-Fraktion will mit der vorliegen-
den Broschüre einen Anstoß zur Aufarbeitung 
der Corona-Maßnahmen geben. Die hier prä-

sentierte Bilanz zielt nicht auf Vollständigkeit, 
sondern vor allem auf die Sichtbarmachung je-
ner „Kollateralschäden“. Dabei wird der Fokus 
darauf gerichtet, wie die Regierungen in Bund 
und Ländern mit einer Politik der Lernverweige-
rung und des Antipluralismus eine Transforma-
tion unserer freiheitlichen Ordnung bewirken. 
Der Prozess, der hier sichtbar wird, muss uns alle 
mit tiefer Sorge erfüllen. Dies gilt umso mehr, als 
zu befürchten ist, dass die Regierungen den 
Weg der Coronapolitik schon bald wieder be-
schreiten werden. Damit dies nicht geschieht, 
bedarf es nicht zuletzt der Einsicht, dass jener 
Weg in eine Sackgasse führt. Diese Einsicht zu 
befördern, ist das Anliegen der hier vorgeleg-
ten Bilanz.

Björn Höcke
Fraktionsvorsitzender

Vorwort
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Masken, Lockdown, Impfpflicht – und was dann?

1. Masken, Lockdown,  
 Impfpflicht – und was dann?

Zwei Jahre Corona-Maß-
nahmen haben offenbart, 

welche Gestalt Staat und Ge-
sellschaft annehmen, wenn 
die Herrschaft der Angst Regie 
führt. Zweifellos: Der Staat ist in 
der Pflicht, die Sicherheit seiner 
Bürger zu gewährleisten und 
auch dafür zu sorgen, dass 
die öffentliche Gesundheit ge-
schützt wird. Grundlage einer 
entsprechenden Politik muss 
stets eine sachlich-nüchter-
ne Lagebeurteilung sein. Eine 
Beurteilung, die sich nicht von 
einmal fixierten Dogmen oder 
von Gesinnung leiten lässt, 
sondern die immer wieder aufs 
Neue verschiedene Perspek-

tiven prüft, Fragen stellt, kriti-
schen Einwänden nachgeht 
und bereit ist, dazuzulernen. 
Nur so können lageangemes-
sene Maßnahmen gefunden, 
können Korrekturen an einmal 
ergriffenen Maßnahmen vor-
genommen werden. Nur so 
kann sich Politik als sachge-
mäß, lernfähig, aufgeklärt und 
freiheitskonform erweisen.

Diesen Leitlinien ist die Thü-
ringer Landesregierung so 
wenig wie die Bundesregie-
rung angesichts des Auftre-
tens des Coronavirus gefolgt. 
Vielmehr gingen beide starr-
sinnig den im März 2020 ein-

mal eingeschlagenen Weg 
immer weiter – einen Weg, 
der paradigmatisch vom Re-
gime des kommunistischen 
China vorexerziert worden 
war. Restriktive und repressive 
Maßnahmen, weitreichende 
Grundrechtseinschränkungen 
und die Versetzung des Lan-
des in den Ausnahmezustand 
waren die Mittel, derer man 
sich bediente – und zwar auch 
dann noch, als sich längst ab-
zeichnete, dass anfängliche 
Befürchtungen nicht gerecht-
fertigt waren, dass es sich beim 
Coronavirus eben nicht um ein 
außergewöhnlich gefährliches 
Virus handelt und dass sehr 
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viel mildere Mittel als Masken-
zwang, Lockdown und Impf-
pflicht zur Verfügung stehen, 
um dem Virus bzw. der COVID-
19-Erkrankung zu begegnen.

Heute gilt es, die sozialen, 
wirtschaftlichen, gesundheit-
lichen und politischen Folgen 
dieser desaströsen Politik auf-
zuklären und darzulegen, in 
welchem Ausmaß die Coro-
napolitik Wirtschaft und Gesell-
schaft unseres Landes schä-
digte und unsere freiheitliche 
demokratische Ordnung ge-
fährdet. Eine entsprechende 

1 Für eine kritische Dokumentation der Coronapolitik von Mai 2020 bis Februar 2022 siehe Stefan Homburg, Corona-Getwitter. Chronik einer 
Wissenschafts-, Medien- und Politikkrise, Sargans 2022. Ferner: Ulrike Guérot, Wer schweigt, stimmt zu. Über den Zustand unserer Zeit und 
darüber, wie wir leben wollen, Frankfurt am Main 2022; Heribert Prantl, Not und Gebot. Grundrechte in Quarantäne, München 2021.

Bestandsaufnahme ist nicht 
zuletzt deshalb gefordert, weil 
zu befürchten ist, dass die Re-
gierungen in Bund und Län-
dern erneut auf den Ausnah-
mezustand und weitreichende 
Grundrechtseinschränkungen 
zurückgreifen werden, wenn 
sie neuerlich Anlässe für eine 
Politik der Angst finden.

Als ein erster Schritt zu einer 
Bestandsaufnahme in Sachen 
Coronapolitik werden im Fol-
genden einige Aspekte dieser 
Politik in den Fokus gerückt. Es 
kann dabei nicht um eine ir-

gendwie vollständige Inventur 
gehen.1 Vielmehr sollen hier 
besonders wichtige Aspek-
te und gravierende negative 
Auswirkungen dieser Politik ans 
Licht gehoben werden. Dane-
ben gilt es, die wirkenden Me-
chanismen zu identifizieren, die 
diese Politik geprägt haben. 

Der Blick darauf zeigt be-
denkliche freiheitsfeindliche 
Entwicklungstendenzen. Letz-
teren mit aller Entschiedenheit 
entgegenzutreten: dies hat 
sich die Thüringer AfD-Fraktion 
zur Aufgabe gemacht.

Unsere Initiativen zur Corona-Politik
finden Sie auf unserer Homepage!
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Wie gefährlich ist das Coronavirus?

2. Die Grundfrage: Wie gefährlich  
 ist das Coronavirus?

Sämtliche Maßnahmen, die 
von den Regierungen in 

Bund und Ländern seit Auf-
treten des Coronavirus SARS-
CoV-2 in Deutschland (Januar 
2020) ergriffen wurden, beru-
hen auf der Annahme, dass es 
sich bei dem Virus (und seinen 
Mutationen) um ein „Killervirus“ 
handle. Dieses Virus bedrohe 
letztlich die gesamte Gesell-
schaft mit schwerster Krankheit 
oder Tod, und die Bekämpfung 
der vom Virus ausgelösten Er-
krankung COVID-19 werde das 
System der Krankenhausver-
sorgung zum Zusammenbruch 
führen.

Schon rasch wurde deutlich, 
dass diese Einschätzung des 
Virus als besonders gefähr-
lich falsch war. Tatsächlich ist 
das Virus für bestimmte Per-
sonengruppen („vulnerable 
Gruppen“) bedrohlich, wäh-
rend eine Coronainfektion für 
den ganz überwiegenden Teil 
der Bevölkerung nicht außer-
gewöhnlich gefährlich ist. Die 
weitaus meisten Personen, 
die sich infizieren, weisen nur 
schwache oder gar keine Sym-
ptome auf, und mit Blick auf 
die Schwere der Erkrankung ist 
COVID-19 mit einer Grippe ver-
gleichbar, wie inzwischen zahl-
lose Bürger aufgrund eigener 

Erfahrungen auch bestätigen 
können.

Welche Personen sind vor 
allem bedroht? Gefährlich 
werden kann eine Coronain-
fektion vor allem für ältere 
Menschen über 70, insbeson-
dere wenn diese bereits be-
stimmte Vorerkrankungen (vor 
allem des Immun- oder des 
Herz-Kreislauf-Systems) auf-
weisen. In dieser Gruppe sind 
wiederum vor allem solche 
Personen gefährdet, die in 
Pflegeheimen und ähnlichen 
Einrichtungen leben. Jünge-
re Personen sind in der Regel 
von einem schwereren Krank-
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heitsverlauf nur bedroht, wenn 
Vorerkrankungen vorliegen, 
die ihre Immunabwehr ge-
schwächt haben. Hierzu kann 
auch etwa Übergewichtigkeit 
oder Adipositas gehören. Um-
gekehrt haben normal gesun-
de Personen nicht mit einem 
schwereren Krankheitsverlauf 
zu rechnen. Namentlich Kin-
der und Jugendliche weisen in 
der Regel gar keine oder nur 
schwache Symptome auf.

Dieser Befund spiegelt sich 
auch in den zugänglichen (al-
lerdings unzureichend erhobe-
nen und ausgewiesenen) Da-
ten zur „Corona-Sterblichkeit“ 

1 Siehe den wöchentlichen Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) vom 05.05.2022, S. 21 (https://www.rki.de/DE/
Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2022-05-05.pdf?__blob=publicationFile 
[06.05.2020]).

wider, wonach der Altersme-
dian der „im Zusammenhang 
mit Corona“ verstorbenen Per-
sonen bei 83 Jahren liegt und 
unter den Verstorbenen etwa 
85 Prozent über 70 Jahre alt 
sind.1

Ein Virus, das nur für einen 
kleinen und relativ klar um-
rissenen Personenkreis ernst-
haft gefährlich werden kann, 
bedroht nicht alle Menschen 
gleichermaßen und ist daher 
vernünftigerweise auch nicht 
als allgemeines hohes Ge-
sundheitsrisiko für die gesamte 
Gesellschaft anzusehen. Dar-
aus folgt aber, dass sich Maß-

nahmen zur Bekämpfung des 
Coronavirus auf den Schutz 
der vulnerablen Gruppen kon-
zentrieren müssen.

Anstatt dieser Einsicht zu 
folgen, hat die Regierungs-
politik von Beginn an auf 
flächendeckende Maßnah-
men und einen allgemeinen 
Ausnahmezustand gesetzt. 
Die Grundrechte und die Le-
benschancen von Millionen 
de facto nicht ernsthaft ge-
fährdeten Menschen wurden 
eingeschränkt, während man 
den effektiven Schutz der tat-
sächlich Gefährdeten sträflich 
vernachlässigt hat.

9
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3. Kinder und Jugendliche als  
 Opfer der Corona-Maßnahmen

Von vornherein spielte das 
Wohlergehen unserer Kin-

der und Jugendlichen in der 
Coronapolitik der Regierungen 
in Bund und Ländern keine Rol-
le. Zwar gaben Regierungspoli-
tiker gelegentlich die üblichen 
Bekenntnisse von sich, doch tat-
sächlich ging man mit den di-
versen Regierungsmaßnahmen 
kaltschnäuzig über die Interes-
sen von Kindern, Jugendlichen 
und ihren Familien hinweg. 
Kinder wurden als Virenschleu-
dern gebrandmarkt und rück-
sichtslos restriktiven Maßnah-
men unterworfen: „Lockdown“ 
mit Kontaktverboten und Iso-
lierung, gesperrte Spielplätze, 

über Monate hinweg stillgeleg-
ter Freizeitsport, wochenlange 
Schließungen von Schulen und 
Kindergärten. Als die Schulen 
wieder den mehr oder weniger 
normalen Unterrichtsbetrieb 
(zunächst oft im „Wechselunter-
richt“) aufnahmen, wurde den 
Schülern die Pflicht auferlegt, 
während der gesamten Unter-
richtszeit und oft sogar auf dem 
Pausenhof Masken zu tragen. 
Daran wurde trotz des bald ein-
geführten Regimes von ständi-
gen Coronatests festgehalten, 
und zuletzt folgte die Ausübung 
von immer stärkerem öffentli-
chem Druck zur Impfung Min-
derjähriger.

All dies ist kinderfeindliche 
und sinnlose Quälerei! Denn 
es bleibt dabei: Kinder und 
Jugendliche sind (bei allen 
Virusvarianten) durch die CO-
VID-19-Erkrankung kaum ge-
fährdet. Bei einer Infektion mit 
dem Virus bleiben die weitaus 
meisten ohne Symptome oder 
zeigen nur schwache Krank-
heitszeichen. Klar ist auch, dass 
Schulen oder Kindergärten zu 
keinem Zeitpunkt „Pandemie-
treiber“ waren.

Eine rücksichtslose Politik 
geht seit über zwei Jahren 
über diese offen zutage lie-
genden Fakten hinweg. Mehr 
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noch: Nach wie vor wird öf-
fentlich Angst vor dem angeb-
lichen „Killervirus“ geschürt 
– eine Angst, die gerade Kin-
der und Jugendliche belastet. 
Diese Politik der Angst zeitigt 
neben beispielsweise Bewe-
gungsmangel und seinen ge-
sundheitsschädlichen Folgen 
auch bedenkliche psychische 
Konsequenzen für die Jugend: 
Beobachtet wurde eine dras-
tische Zunahme von Depres-
sionen, Angststörungen, emo-
tionalen Krisen, Essstörungen 
oder Selbstmordversuchen bei 
jungen Leuten.1 

Aus der aktuellen „Trendstu-
die ‚Jugend in Deutschland‘ – 
Sommer 2022“ ergibt sich dies-
bezüglich folgender Befund:

„Die drei am häufigsten be-
richteten Belastungen sind 
Stress (45%), Antriebslosigkeit 
(35%) und Erschöpfung (32%). 
Erschreckende 27% berichten 
eine Depression, 13% Hilflosig-
keit und 7% Suizidgedanken“.2

 

1 Die sogenannte COPSY-Studie (Corona und Psyche-Studie) der Universität Hamburg untersucht auf der Grundlage repräsentativer Be-
fragungen die psychischen Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf Kinder und Jugendliche. Nach dem zweiten bundesweiten 
„Lockdown“ erläuterte eine an der Studie mitwirkende Wissenschaftlerin: „Die Ergebnisse zeigen, dass die Belastung im Verlauf der Pan-
demie zugenommen hat. Wie schon während der ersten Befragungswelle, litt fast jedes dritte Kind auch zehn Monate nach Beginn der 
Pandemie noch unter psychischen Auffälligkeiten wie emotionalen Problemen oder Hyperaktivität. Ängste und Sorgen haben bei den 
Kindern im Vergleich zur ersten Befragung noch einmal deutlich zugenommen. Die Kinder und Jugendlichen zeigten zudem häufiger 
depressive Symptome und psychosomatische Beschwerden wie Bauch- und Kopfschmerzen oder Schlafprobleme“ (Friederike Invernizzi, 
Kindheit in der Pandemie, https://www.forschung-und-lehre.de/zeitfragen/kindheit-in-der-pandemie-4200 vom 20.11.2021 [06.05.2022]). 
Zu den Ergebnissen der dritten COPSY-Befragung (Herbst 2021) siehe https://www.aerzteblatt.de/archiv/224865/Seelische-Gesundheit-
und-Gesundheitsverhalten-von-Kindern-und-Eltern-waehrend-der-COVID-19-Pandemie vom 21.04.2022 [06.05.2022]. Dort heißt es unter 
anderem: „Auch eineinhalb Jahre nach Pandemiebeginn fühlten sich im Herbst 2021 (W3) noch 82 % der Kinder und Jugendlichen 
durch die Pandemie belastet. […] Kinder und Jugendliche erlebten die Pandemie als besonders belastend, wenn sie in beengtem Raum 
wohnten […], einen Migrationshintergrund hatten, ihre Eltern eine niedrige Bildung aufwiesen oder unter einer psychischen Erkrankung 
litten. Diese Risikogruppe von Kindern und Jugendlichen […] zeigte […] während der Pandemie ein signifikant erhöhtes Risiko für eine 
geringere Lebensqualität. […] Auch der Großteil der Eltern fühlte sich durch die Pandemie belastet“.

2 So der Bericht vom 03.05.2022 unter https://simon-schnetzer.com/blog/pressemitteilung-zur-trendstudie-sommer-2022/ [06.05.2022].

Die negativen Folgen der Co-
rona-Maßnahmen gehen über 
die angerichteten körperlichen 
und psychischen Schäden 
weit hinaus. Vor allem hinsicht-
lich der Bildung und des künf-
tigen Berufslebens der heuti-
gen Schülergeneration zieht 
der Corona-Ausnahmezustand 
dramatische Konsequenzen 
nach sich.

So war das (oft fälschlich als 
„Homeschooling“ bezeichne-
te) „Distanzlernen“ – sofern es 
technisch überhaupt organi-
siert werden konnte – zu keinem 
Zeitpunkt ein angemessener Er-
satz des Schulunterrichts. Wäh-
rend der Schulschließungen 
haben die Schüler deutlich we-
niger Zeit mit Lernen verbracht 
als beim üblichen Schulunter-

Vor der
Pandemie

15,3%

Mai 2020
bis

Juni 2020

40,2%

Dezember 2020
bis

Januar 2021

47,7%

September 2021
bis

Oktober 2021

35,1%

Kinder und Jugendliche, 
die eine niedrige Lebensqualität melden
7- bis 17-Jährige* in Deutschland 

Quelle: Universitätsklinikum Eppendorf, COPSY-Studie

* Befragt wurden 1.531 11- bis 17-Jährige und 566 Eltern von 7- bis 17-Jährigen
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richt. Für viele gab es nur spora-
dische Möglichkeiten des Aus-
tauschs mit den Lehrern und oft 
fehlte es an Anleitungen und 
Erläuterungen zu gestellten Auf-
gaben. Zudem wurden Prakti-
ka nicht durchgeführt, ganz zu 
schweigen von Klassenfahrten 
und Schulausflügen.

Einer Studie des ifo-Instituts zu 
den Schulschließungen im ers-
ten bundesweiten „Lockdown“ 
zufolge hat sich die tägliche 
Zeit, in der sich Kinder mit dem 
Unterrichtsstoff beschäftigten, 
durchschnittlich von 7,4 auf 
3,6 Stunden halbiert. Ein großer 
Teil der Schüler lernte sogar nur 
maximal zwei Stunden pro Tag.3

Die heutige Schülergene-
ration ist durch die Regie-
rungsmaßnahmen mit einem 
Bildungsdefizit belastet wor-
den, das mit verpassten Le-
benschancen einhergeht und 
dauerhafte Entwicklungsein-
schränkungen mit sich bringt. 

3 Siehe Ludger Wößmann et al., Bildung in der Coronakrise: Wie haben die Schulkinder die Zeit der Schulschließungen verbracht, und wel-
che Bildungsmaßnahmen befürworten die Deutschen?, in: ifo-Schnelldienst 9/2020 vom 16.09.2020, S. 25–39 (zugänglich unter https://
www.ifo.de/publikationen/2020/aufsatz-zeitschrift/bildung-der-coronakrise-wie-haben-die-schulkinder-die-zeit).

4 Siehe Ludger Wößmann, Folgekosten ausbleibenden Lernens: Was wir über die Corona-bedingten Schulschließungen aus der Forschung 
lernen können, in: ifo-Schnelldienst 6/2020 vom 10.06.2020, S. 38–44

Betroffen sind dabei nicht alle 
Schüler gleichermaßen: Für 
leistungsschwächere Schüler 
oder solche aus bildungsfernen 
Familien wirken sich die Maß-
nahmen gravierender aus als 
für leistungsstarke oder Schüler 
aus bildungsnahen Familien. 
Der durch die Regierungspoli-
tik angerichtete Schaden wird 
sich noch in Jahrzehnten be-
merkbar machen, auch beim 
Lebensstandard: Die staat-
lich verordnete Bildungslücke 
bedeutet für die „Generation 
Maske“ spürbare Nachteile 
und Einkommenseinbußen im 
späteren Berufsleben.4

Auch bei jungen Menschen, 
die nach ihrem Schulabschluss 
eine Lehre beginnen wollten, 
führten die Corona-Maßnah-
men oft zur Beeinträchtigung 
oder Zerstörung von Lebens-
plänen. Junge Erwachsene 
etwa, die einen Heilberuf er-
greifen wollen oder schon 
eine entsprechende Ausbil-

dung begonnen haben, sehen 
durch die im Dezember 2021 
eingeführte „einrichtungsbe-
zogene Impfpflicht“ plötzlich 
ihre Lebensplanung infrage 
gestellt, weil sie unter der Be-
dingung einer Impfpflicht den 
angestrebten Beruf nicht aus-
üben wollen oder als Nicht-Ge-
impfte nicht dürfen. Zahlreiche 
junge Menschen haben die 
Erfahrung machen müssen, 
dass aufgrund der unsicheren 
Lage von Unternehmen bereits 
ausgesprochene Zusagen für 
einen Ausbildungsplatz wieder 
zurückgenommen wurden. 
Und viele, die ein Studium be-
ginnen wollten oder gerade 
begonnen hatten, zogen sich 
hiervon wieder zurück, weil 
sie von der Stilllegung des uni-
versitären Lehrbetriebs abge-
schreckt wurden.

All dies geht auf das Konto der 
verfehlten Corona-Politik der 
Regierungen in Bund und Län-
dern.

12
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4. Die soziale Ungerechtigkeit   
 der Corona-Maßnahmen

Der Ausnahmezustand hat 
das ganze Land getroffen. 

Manche Bevölkerungskreise 
waren (und sind) von der Maß-
nahmenpolitik allerdings stär-
ker betroffen als andere. Es ist 
ein Unterschied, ob beispiels-
weise eine vierköpfige Familie 
„Lockdown“ und Ausgangs-
sperre samt „Home-Office“ im 
Eigenheim mit Garten durch-
stehen muss oder in einer en-
gen Wohnung im Plattenbau. 
Entsprechend wirkt sich der 
Ausnahmezustand ganz unter-
schiedlich aus: Die einen kön-
nen im verordneten Stillstand 
eine willkommene „Entschleu-
nigung“ sehen, für die anderen 

bedeutet er eine mit hohem 
psychischem Druck verbunde-
ne Belastung. Dabei spielt auch 
die berufliche Situation eine Rol-
le: Je nachdem, ob man ohne 
Einkommenseinbußen mit oder 
ohne „Home-Office“ weiter sei-
ner Beschäftigung nachgeht 
oder ob man „auf Kurzarbeit 
gesetzt“ ist oder gleich ganz 
seine Arbeit verloren hat, wirkt 
sich die Maßnahmenpolitik 
nicht nur finanziell unterschied-
lich aus, sondern auch bei-
spielsweise in gesundheitlicher 
Hinsicht. Schon hier zeigt sich 
die deutliche soziale Schiefla-
ge der Corona-Politik. Sie wird 
erst recht deutlich, wenn man 

in den Blick nimmt, dass „Co-
rona-Hilfen“ des Staates oder 
soziale Ausgleichsmaßnahmen 
wie das Kurzarbeitergeld kei-
neswegs allen zugutekamen.

Die Regelungen zur Kurz-
arbeit bedeuteten seit Beginn 
des Ausnahmezustands gewiss 
für viele Arbeitnehmer (trotz 
vielfacher Einkommenseinbu-
ßen) eine Absicherung. Aller-
dings betrifft diese Absicherung 
nur sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte, während bei-
spielsweise „Minijobber“ oder 
Aushilfskräfte keinen Anspruch 
auf Kurzarbeitergeld haben. 
Solche Personen – die es nicht 
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zuletzt im Bereich der Gastro-
nomie und Hotellerie gibt – ha-
ben infolge der Maßnahmen 
vielfach ihre Beschäftigung ver-
loren, überwiegend wohl Frau-
en, deren Anteil hier besonders 
hoch ist. Auch „Solo-Selbststän-
dige“ erhalten kein Kurzarbei-
tergeld, wenn sie infolge der 
Corona-Maßnahmen keinen 
ausreichenden Umsatz mehr 
erzielen können.

Vor diesem Hintergrund 
verwundert es nicht, wenn 
Studien zeigen, dass die Co-
rona-Maßnahmen zu Einkom-
mensverlusten gerade im Be-
reich der unteren Einkommen 
geführt haben, während hö-
here Einkommen geringere 
Einbußen verzeichneten. So 
konnte einige Monate nach 
Beginn der Maßnahmen zu 
den Einkommenseinbußen 
konstatiert werden: „In der 
unteren Einkommensgruppe 
mit maximal 900 Euro netto 

1 So ein Resultat einer Befragung durch das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Einkommens-
einbußen durch Corona, in: Böckler Impuls 17/2020 vom 05.11.2020 (https://www.boeckler.de/data/impuls_2020_17_S1.pdf).

2 Siehe den Vortrag Hans-Werner Sinns am 10.03.2022 vor der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Die neue Inflation, https://
www.hanswernersinn.de/de/video-die-neue-inflation-oeaw-10032022 [19.05.2022], hier Min. 26:50 bis 33:45 und 37:18 bis 37:25).

monatlich waren fast 48 Pro-
zent betroffen, während es in 
der obersten Gruppe mit mehr 
als 4 500 Euro netto knapp 27 
Prozent waren“.1 Übrigens 
mussten Eltern im Vergleich zu 
Kinderlosen häufiger Einbußen 
verkraften, sodass die Familien 
auch in dieser Hinsicht von der 
Maßnahmenpolitik besonders 
in Mitleidenschaft gezogen 
werden.

Die Corona-Politik von Bun-
des- und Landesregierung hat 
die soziale Ungleichheit vor-
angetrieben und tut dies noch 
immer. Welche Folgen das 
gerade für Geringverdiener 
hat, liegt auf der Hand: Ein-
kommensverlust erhöht den 
Zwang, bei eigentlich erfor-
derlichen Ausgaben zu spa-
ren. Das hat Folgen für die Le-
bensqualität und damit auch 
beispielsweise für die Gesund-
heit, wenn etwa bei Lebens-
mitteln gespart werden muss.

Die soziale Schieflage der 
Maßnahmen wirkt sich im 
Übrigen bis weit in die Mittel-
schicht aus. Auch Unterneh-
mer konnten plötzlich vor dem 
wirtschaftlichen Abgrund ste-
hen, wenn – wie etwa in der 
Veranstaltungsbranche wäh-
rend der Geltung der Veran-
staltungsverbote – der Umsatz 
zusammenbrach, aber staat-
liche Hilfen nicht für die priva-
te Lebensführung verwendet 
werden durften. In solchen 
Fällen mangelt es nicht selten 
an Eigenkapital, das einem er-
möglichte, eine Durststrecke 
aus eigener Kraft durchzuste-
hen. Und schon kann auch ein 
mittelständischer Unternehmer 
plötzlich zum Sozialfall werden.

Zu den sozialen Folgen der 
Corona-Maßnahmen ist im 
Übrigen auch die seit Monaten 
hohe Inflation zu rechnen. Die-
se wurde maßgeblich durch 
„Lockdowns“ und Quarantä-
ne (auf nationaler und insbe-
sondere auch internationaler 
Ebene) verursacht, wie bei-
spielsweise der Ökonom Hans-
Werner Sinn darlegt.2 Inflation 
bedeutet realen Kaufkraftver-
lust, und von diesem sind die 
Bezieher geringerer Einkom-
men besonders betroffen.

Von Kurzarbeit betroffene 
Thüringer Beschäftigte (März 2020 – Februar 2021)

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik, Aktuelle Zahlen für Thüringen in Zeiten der Corona-Pandemie.  
Sonderveröffentlichung, Ausgabe März 2021, Erfurt 2021, S. 21.

2020 März 137.052
 April 136.746
 Mai 23.656
 Juni 7.836
 Juli 3.458
 August 1.739
 September 3.360

 Oktober 3.400
 November 12.492
 Dezember 16.785

2021 Januar 28.752
 Februar 13.437
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5. Corona-Politik:  
 Angriff auf den Mittelstand

Die Corona-Politik hat große 
Bereiche der mittelstän-

disch geprägten Wirtschaft 
Thüringens in eine tiefe Krise 
gestürzt. „Lockdowns“, Kon-
taktbeschränkungen oder 
„2G“-, „2G+“- und „3G“-Zu-
gangsbeschränkungen haben 
insbesondere den Einzelhan-
del, das Hotel- und Gaststät-
tengewerbe, die körperna-
hen Dienstleistungen oder die 
Veranstaltungsbranche, aber 
auch zahlreiche andere Wirt-
schaftszweige hart getroffen.

Das produzierende Gewer-
be leidet unter einem spürba-
ren Export- und Importrückgang 
sowie unter Lieferengpässen. 
Diese Entwicklung ist ihrerseits 
eine Folge der Corona-Politik in 
Deutschland und weltweit. Vie-
le Betriebe und Selbstständige 
sahen sich nach zwei Jahren 
Corona-Politik vor dem Aus.

Die katastrophalen Folgen 
werden lange nachwirken. 
Denn der Rückgang von In-
vestitionen, der erzwungene 
Personalabbau beispielswei-

se im Gastgewerbe oder der 
Einbruch bei den Ausbildun-
gen in manchen Branchen 
schwächen die wirtschaftliche 
Leistungskraft Thüringens auf 
längere Sicht. Exemplarisch 
seien folgende Schlaglichter 
auf die wirtschaftliche Lage in 
Zeiten des Corona-Ausnahme-
zustands geworfen:

2020 betrug der Rückgang 
der Investitionen in Thüringer 
Betrieben mit mehr als 20 Be-
schäftigten im Durchschnitt 7 
Prozent, im Kfz-Gewerbe so-
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gar 28 Prozent.1 Ab dem Frühjahr 
2021 zeichnete sich in einigen 
Bereichen eine wirtschaftliche Er-
holung ab. Wie sich zu Beginn des 
Jahres 2022 allerdings herausstell-
te, handelte es sich hierbei kei-
neswegs um einen stabilen Trend2 
– zumal sich nun die Folgen der 
„Energiewende“ und der Krieg in 
der Ukraine negativ auf die Wirt-
schaft auswirken. So sieht ein gro-
ßer Teil der Thüringer Wirtschaft 
schwierigen Zeiten entgegen. 

Das ist etwa den Konjunkturkli-
madaten der Thüringer Industrie- 
und Handelskammern zu Beginn 
des Jahres 2022 zu entnehmen. 
Zwei exemplarische Grafiken zei-
gen die Lage:

1 Siehe die Angaben des Statistischen Landes-
amtes in der Pressemitteilung Nr. 349/2021 
vom 26.11.2021 (https://statistik.thueringen.
de/presse/2021/pr_349_21.pdf [06.05.2022]).

2 Siehe exemplarisch den Konjunkturbericht 
der IHK Erfurt vom Jahresbeginn 2022 unter 
https://www.erfurt.ihk.de/service/konjunk-
tur-und-statistik/konjunkturumfragen-und-
analysen/konjunktur-im-ihk-bezirk-5016698 
[04.03.2022].

Konjunkturklimaindex 
des IHK-Berzirkes Erfurt

Quelle: IHK Erfurt

Im Berichtszeitraum Januar bis April 2020 wurde keine Konjunkturumfrage durchge-
führt. Hilfsweise wurde auf die Ergebnisse der Corona-Blitzumfrage zurückgegriffen. 
Eine direkte Vergleichbarkeit der Daten mit den Werten der Konjunkturumfrage ist 
jedoch nicht möglich, deshalb ist der Teil der Kurve punktiert dargestellt.
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Konjunkturklimaindex 
des IHK-Berzirkes Ostthüringen

Quelle: IHK Ostthüringen
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Blickt man beispielsweise 
auf die für Thüringen so wichti-
ge Tourismusbranche inklusive 
des Gastgewerbes, ergibt sich 
folgendes Bild: Im Herbst 2021 
wurde trotz einer Entspannung 
der Lage deutlich, dass der 
Tourismus in Thüringen noch 
erhebliche Einbußen infolge 
der Corona-Maßnahmen hin-
zunehmen hatte. So lag der 
Rückgang bei Ankünften und 
Übernachtungen gegenüber 
dem bereits schlechten Jahr 
2020 bei 15,0 Prozent bzw. 9,3 
Prozent (Ankünfte: - 287.000; 
Übernachtungen: - 495.000). 
Gegenüber 2019 war ein Rück-
gang von 47,4 Prozent bzw. 
39,2 Prozent zu konstatieren 
(Ankünfte: - 1,5 Millionen; Über-
nachtungen: - 3,1 Millionen). 
Von den Betrieben des Gast-
gewerbes, die angesichts eines 
deutlichen Einbruchs der Gäs-
tezahlen nicht bereits aufge-
geben haben, sind viele in ihrer 
Existenz bedroht.

Die Lage hat unmittelbare 
Auswirkungen auf den Arbeits-
markt: Zahllose Beschäftigte 
im Tourismus- und Gastge-
werbe wurden für Monate in 
Kurzarbeit geschickt oder ar-
beitslos, andere wanderten 
aus diesen Branchen ab und 
gingen ihnen dadurch dauer-
haft verloren. Auch in anderen 

Wirtschaftssektoren ist durch 
die Corona-Maßnahmen die 
Kontinuität der Beschäftigung 
bedroht: 2020 gab es einen 
Rückgang an Friseurlehrlingen 
um 32 Prozent, 2021 waren es 
nochmals 17 Prozent weniger 
als im Vorjahr!

Der Umstand, dass infolge der 
Corona-Maßnahmen auch in 
Thüringen der Anteil von eigen-
kapitalschwachen Unterneh-
men zugenommen hat und 
damit Investitionspotenzial ver-
loren gegangen ist, schwächt 
die Zukunftsaussichten für die 
Wirtschaftsentwicklung.

Die hier beispielhaft skiz-
zierte Situation verdeutlicht, 
dass die Corona-Maßnahmen 
ein Desaster für die mittel-
ständisch geprägte Thüringer 
Wirtschaft bedeuten. Die Tat-
sache, dass ein Teil der Wirt-
schaft in Deutschland (wie 
auch international) von den 
Corona-Maßnahmen durch-
aus profitierte und nach wie 
vor profitiert, hat für Thüringen 
keinen erheblichen Effekt, 
der die negative Entwicklung 
konterkarieren könnte. Es sind 
nämlich insbesondere Großun-
ternehmen etwa im (Internet-)
Handel oder Pharmakonzerne, 
die Umsatz- und Gewinnstei-
gerungen durch die Corona-

Maßnahmen beschert bekom-
men, und solche Unternehmen 
sind in Thüringen rar.

All dies wird sich langfristig 
negativ auf die Thüringer Wirt-
schaftsstruktur und auf unsere 
Wirtschaftskultur auswirken. So 
zeigt sich bereits, dass Innen-
städte bzw. Ortskerne veröden, 
weil Einzelhändler oder Gastro-
nomiebetriebe aufgegeben 
haben. Dem entspricht auf der 
anderen Seite die Veränderung 
des Konsum- und Ausgabever-
haltens hin zu mehr Online-Ein-
käufen, die überwiegend nicht 
der örtlichen und regionalen 
Wirtschaft nützen. Hinzu kom-
men Folgen für das öffentliche 
Leben: Sterbende Ortskerne 
und Innenstädte bringen das 
Risiko einer Verwahrlosung des 
öffentlichen Raums mit sich.

Bleibt festzuhalten, dass die 
radikale Restriktions- und „Lock-
down“-Politik von Landes- und 
Bundesregierung vor allem den 
Mittelstand, die kleinen Unter-
nehmen und die Selbstständi-
gen geschädigt hat. Dass dage-
gen besonders Großkonzerne, 
Online-Handel und Pharma-
branche recht gut oder sogar 
mit deutlichem Plus aus dem 
verordneten Wirtschaftsabsturz 
kommen, kann für Thüringen 
kein großer Trost sein.
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6. Chaotisches  
 Krisenmanagement

Aber mussten denn nicht all 
die Maßnahmen ergriffen 

werden, um die Ausbreitung 
des Virus zu bremsen und den 
Zusammenbruch der medizini-
schen Versorgung im Allgemei-
nen und der Intensivstationen 
der Krankenhäuser im Be-
sonderen zu verhindern? Und 
mussten daher nicht die vielen 
„Kollateralschäden“ in Gesell-
schaft, Bildung und Wirtschaft 
unvermeidlich in Kauf genom-
men werden?

Auch wenn es manch einem 
nicht gefällt, lautet die Antwort 
hierauf: Nein! Wenn es keine 
flächendeckende Bedrohung 

durch SARS-CoV-2 gibt und 
wenn von einem Zusammen-
bruch der Krankenhausver-
sorgung nichts zu sehen ist, 
braucht es auch keine flächen-
deckenden Maßnahmen. Hinzu 
kommt selbstredend: Maßnah-
men sind generell nur gerecht-
fertigt, wenn sie geeignet sind, 
die mit ihnen verfolgten Ziele zu 
erreichen und wenn die durch 
sie hervorgerufenen negativen 
Folgen nicht größer sind als das 
Übel, das man mit ihnen zu be-
kämpfen vorgibt. Die Therapie 
darf nicht schädlicher sein als 
die Krankheit, wie es in der Me-
dizin heißt.

Anstatt solchen Überlegun-
gen zu folgen und die Maßnah-
men entsprechend auszurich-
ten, schlugen die Regierungen 
hierzulande stur und ohne Lern- 
und Korrekturbereitschaft einen 
Kurs ein, auf den man sich rasch 
festgelegt hatte: Es war dies 
nicht in allen Details, aber im 
Prinzip der Kurs, den das kom-
munistische Regime des totali-
tären China vorgegeben hatte 
und der im Wesentlichen der 
Blaupause entsprach, die in 
den Jahren zuvor bei Planspie-
len auf internationalen Treffen 
entwickelt worden war – Treffen, 
die sich mit „Biosicherheit“ be-
fassten und an denen neben 
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Regierungsvertretern auch Mili-
tärs, Journalisten und insbeson-
dere Vertreter der Pharmaindus-
trie teilnahmen. Das letzte dieser 
Treffen vor der Ausrufung der 
SARS-CoV-2-Pandemie fand 
unter dem Titel „Event 201“ im 
Oktober 2019 statt, also zwei 
Monate vor dem öffentlichen 
Auftauchen von SARS-CoV-2, 
und simulierte – den Ausbruch 
einer globalen Coronavirus-
Pandemie.1 

Charakteristisch für den Weg, 
den auch die Thüringer Landes-
regierung von Beginn an ver-
folgte, sind die Merkmale der 
flächendeckenden Repression, 
der Überwachung und der 
politischen Propagierung einer 
bestimmten medizinischen Be-
handlung, nämlich der flächen-
deckenden Massenimpfung 
gegen die vom Coronavirus 
ausgelöste COVID-19-Erkran-
kung.

Angesichts des anfänglichen 
Fehlens von Medikamenten zur 
Bekämpfung von COVID-19 
setzten Bundes- und Landes-
regierung früh auf eine Reihe 
sogenannter nichtpharmazeu-
tischer Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Coronavirus, 
allen voran auf einen ersten 
bundesweiten „Lockdown“ 
(vom 22. März bis 4. Mai 2020), 
dem wenige Monate später 
nach einem „Lockdown light“ 
(der am 2. November 2020 in 
Kraft getreten war) ein zweiter 
folgte (vom 16. Dezember 2020 
bis 8. Mai 2021). Im Zuge dessen 
wurden pauschale Maßnah-

1 Dazu ausführlich Paul Schreyer, Chronik einer angekündigten Krise. Wie ein Virus die Welt verändern konnte, Frankfurt am Main 2020.

men verfügt – wie etwa eine 
radikale Kontaktbegrenzung, 
das Verbot privater Zusam-
menkünfte, Ausgangssperren, 
Veranstaltungsverbote, Got-
tesdienstverbote, Schließung 
von Gewerbebetrieben wie 
Gaststätten, Hotels, Dienst-
leistungs- und Einzelhandels-
geschäften, Schließung von 
Schwimmbädern und Fitness-
studios, Verbot gemeinsamer 
sportlicher Betätigung, Schlie-
ßung von Museen etc. All dies 
bedeutete für die gesamte Be-
völkerung weitreichende und 
monatelange Grundrechtsein-
schränkungen, die in großem 
Umfang auch nach den soge-
nannten Lockerungen in jenen 
Wochen aufrechterhalten wur-
den, in denen die Fallzahlen 
(die „Inzidenzen“) einen voll-
ständigen „Lockdown“ selbst 
den Regierungen als nicht an-
gebracht erscheinen ließen. 
Mit den Grundrechtseinschrän-
kungen einher gingen große 
Schäden nicht nur für das Wirt-
schaftsleben, sondern auch 
etwa für die Bildungsentwick-
lung der jungen Generation 
oder das kulturelle Leben.

Die Maßnahmen fanden Be-
fürworter und Unterstützer in 
der Wissenschaft, und es waren 
fast ausschließlich diese, die in 
den sogenannten Leitmedien, 
insbesondere im öffentlich-
rechtlichen Rundfunk, mit ihren 
Auffassungen präsent waren. 
Jedoch wiesen von Anfang an 
auch zahllose Stimmen aus der 
Wissenschaft darauf hin, dass 
die ergriffenen Maßnahmen zur 

Eindämmung des Coronavirus 
nicht geeignet und daher nicht 
erforderlich seien. Evidenz und 
bessere Argumente sprechen 
für diese skeptischen Stimmen. 
Sie verweisen darauf, dass die 
Wirksamkeit der flächende-
ckenden Maßnahmen gegen 
das Coronavirus schlicht nicht 
belegt werden kann. Das zeigt 
besonders augenfällig der Ver-
gleich von Staaten, die sehr 
ähnliche sozioökonomische, 
geografische und klimatische 
Verhältnisse aufweisen, da-
bei aber wie North Dakota 
und South Dakota in den USA 
unterschiedliche Wege in der 
Corona-Politik beschritten ha-
ben. South Dakota hatte kaum 
einschränkende Maßnahmen 
(auch keine Maskenpflicht) an-
geordnet, North Dakota hin-
gegen verfolgte einen restrikti-
ven Kurs inklusive Maskenpflicht 
(ab November 2020). Die Fall-
zahlenentwicklung ebenso wie 
diejenige der Sterbefälle verlief 
jedoch in beiden US-Bundes-
staaten weitgehend identisch. 
Dieses Beispiel belegt, dass es 
keine klare Korrelation zwischen 
„Härte“ oder Umfang der Maß-
nahmen einerseits und Entwick-
lung des Corona-Geschehens 
andererseits gibt: Es fehlt an ei-
ner Evidenz für die Wirksamkeit 
und damit für die Verhältnismä-
ßigkeit der Maßnahmen, ins-
besondere der „Lockdowns“. 
Dies wurde etwa in einer Studie 
des Mediziners und Gesund-
heitsforschers John Ioannidis 
auf breiter internationaler Da-
tenbasis schon Ende 2020 be-
stätigt. Demnach ließ sich ein 
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klarer Effekt weitreichender nicht-
medizinischer Maßnahmen (wie 
insbesondere Ausgangssperren, 
Geschäftsschließungen) für die 
Zurückdrängung des Coronavirus 
nicht nachweisen, während die 
Daten zugleich negative Effekte 
ebendieser Maßnahmen nahe-
legten.2 

2 Siehe Eran Bendavid et al., Assessing man-
datory stay-at-home and business closure ef-
fects on the spread of COVID-19 (Dezember 
2020), European Journal of Clinical Investiga-
tion 2021, https://doi.org/10.1111/eci.13484 
[10.05.2022]. John Ioannidis, einer der Auto-
ren dieser Studie, hat schon im März 2020 vor 
Überreaktionen gewarnt und darauf hinge-
wiesen, dass die auf den Weg gebrachten 
drastischen Corona-Maßnahmen nicht auf 
verlässlichen Erkenntnissen beruhten.

Chaotisches Krisenmanagement
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Vor diesem Hintergrund er-
weisen sich die nichtpharma-
zeutischen Regierungsmaßnah-
men von Versammlungs- und 
Veranstaltungsverboten bis 
zur Maskenpflicht für den öf-
fentlichen Raum als willkürlich. 
Dementsprechend mussten 
sie im Detail beliebig und viel-
fach widersprüchlich sein. So 
auch in Thüringen: Hier beginnt 
die Widersprüchlichkeit bei be-
stimmten Begrifflichkeiten der 
Corona-Verordnungen und sie 
endet bei einzelnen Maßnah-
men, die einer rechenschafts-
fähigen Begründbarkeit Hohn 
sprechen.

Exemplarisch sei auf die De-
finition des „Impfstatus“ ver-
wiesen, die in der Thüringer 
Corona-Verordnung vom 28. 
Februar 2022 festgelegt wird.3 
Demnach gilt als geimpfte Per-
son „eine asymptomatische 
Person, die im Besitz eines auf 
sie ausgestellten Impfnachwei-
ses ist“ (§ 2, Absatz 2 Nr. 11). 
Logisch betrachtet bedeutet 
dies, dass Personen mit Symp-
tomen, die im Besitz eines auf 
sie ausgestellten Impfausweises 
sind, nicht mehr als geimpft gel-
ten und folglich automatisch 
als ungeimpft definiert werden 
müssen. Dabei ist auch völlig 
unklar, warum „Symptome“ per 
se als Anzeichen einer COVID-
19-Infektion gelten sollen – und 
nicht zum Beispiel als Zeichen 
einer herkömmlichen Grippe.

Zu den widersprüchlichen 
Regeln zählen diejenigen, die 

3 Thüringer Verordnung zur Anpassung infektionsschutzrechtlicher Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2 vom 
28.02.2022, GVBl. Nr. 7 (vom 03.03.2022), S. 107–125.

die diversen Verordnungen seit 
November 2021 zu Zugangsbe-
schränkungen (etwa für den 
Einzelhandel) vorschreiben. So 
erlaubten die „3G“- und die 
„2G“-Regel den Zugang für 
(gegen COVID-19) geimpfte 
bzw. für genesene Personen 
ohne Testnachweis, obgleich 
längst völlig unstrittig war, dass 
auch geimpfte Personen das 
Coronavirus übertragen kön-
nen. Wenn es um den Schutz 
vor Ansteckung ginge, müss-
ten nach der Regierungslogik 
folglich auch geimpfte Per-
sonen grundsätzlich negative 
Testnachweise vorlegen, wie 
es bei der „2G plus“-Regel tat-
sächlich vorgesehen war. In 
jedem Falle bedeuteten die 
„G“-Regeln einen Ausschluss 
von gesunden Personen, die 
sich dem Testzwang nicht un-
terwerfen wollten, und im Falle 
von „3G“ und „2G“ bedeute-
ten sie, dass gesunde, negativ 
getestete Personen dem Risiko 
einer Ansteckung durch nicht 
getestete geimpfte bzw. ge-
nesene Personen ausgesetzt 
wurden, was die Regelungs-
absicht der „G“-Regeln ad ab-
surdum führte.

Diese wenigen Beispiele 
verdeutlichen, dass die Maß-
nahmen Resultat der Orien-
tierungslosigkeit waren, die 
dadurch entstand, dass man 
auf eine offene und evidenz-
orientierte Debatte verzichtete 
und sich früh auf den „chine-
sischen Weg“ festgelegt hatte.

Zur Wirkungslosigkeit der 
grundrechts- und freiheitsbe-
schränkenden Maßnahmen 
für die Zurückdrängung des 
Coronavirus kommt hinzu, dass 
diese Maßnahmen selbst – ne-
ben ihrem freiheitszerstörenden 
Charakter – erhebliche Schä-
den für Wirtschaft, Gesellschaft, 
Bildung und nicht zuletzt für die 
Gesundheit der Menschen mit 
sich bringen. Hiervor wurde 
schon früh gewarnt. Inzwischen 
hat sich gezeigt, dass die dies-
bezüglichen Befürchtungen 
nur allzu realistisch waren: Ein 
Teil der durch die Maßnahmen 
verursachten Schäden liegt in-
zwischen vor aller Augen, die 
längerfristigen Schattenseiten 
der Maßnahmen werden erst 
allmählich sichtbar werden.

Von einigen der negativen 
Folgen in Thüringen war be-
reits die Rede. Hervorgehoben 
werden müssen indes noch die 
gesundheitlichen Schäden, die 
die Corona-Maßnahmen her-
vorgerufen haben.

• Der mit dem Corona-Ausnah-
mezustand verordnete Be-
wegungsmangel vor allem in 
den „Lockdown“-Monaten 
hat bei vielen Menschen (und 
besonders bei Kindern und 
Jugendlichen) nicht etwa nur 
die Entstehung von ungesun-
dem Übergewicht gefördert, 
sondern Beweglichkeit und 
Koordinationsfähigkeit sowie 
allgemein die körperliche 
Fitness beeinträchtigt, was 
sich wiederum auch auf das 
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Immunsystem negativ aus-
wirkt und damit gerade die 
körpereigenen Abwehrkräf-
te gegen das Coronavirus 
schwächt. Bewegungsman-
gel beeinträchtigt zudem das 
psychische Wohlbefinden.

• Die Abnahme sozialer Be-
gegnungen mit Verwandten, 
Freunden, Bekannten oder 
Arbeitskollegen in den Mo-
naten der Kontaktbeschrän-
kungen, Ausgangssperren, 
Versammlungsverbote und 
Gaststättenschließungen hat-
te ebenfalls negative Auswir-
kungen auf die psychische 
Gesundheit. Viele Menschen 
beklagten eine zunehmende 
Vereinsamung, was insbeson-
dere für Bewohner von Pflege-
einrichtungen und Altenhei-
men galt, wo alte Menschen 
geradezu an Einsamkeit star-
ben.4 Zu den sozialen Effekten 
von Einsamkeit konstatierte 
der Soziologe Janosch Scho-
bin: „Einer der Haupteffekte, 
wenn Menschen längerfristig 
einsam sind, ist, dass sie miss-
trauischer werden. Sie verlie-
ren das Vertrauen in ihre Mit-
menschen, aber auch in das 
System: in die Politiker, in die 
Justiz, in die öffentlichen Insti-
tutionen und so weiter. Das ist 

4 Zum erhöhten Sterberisiko infolge von Einsamkeit siehe Manfred Spitzer, Pandemie. Was die Krise mit uns macht und was wir aus ihr 
machen, München 2020, S. 101–104. Siehe auch: Einsamkeit und Corona. „Einsame Menschen nehmen andere als Bedrohung wahr“, 
https://www.zeit.de/arbeit/2021-12/einsamkeit-corona-susanne-buecker vom 23.12.2021 [25.03.2022].

5 Einsamkeit in Corona-Zeiten: „Die Menschen werden misstrauischer“ [Interview mit Janosch Schobin], https://www.ndr.de/kultur/Einsam-
keit-in-Corona-Zeiten-Die-Menschen-werden-misstrauischer,einsamkeit142.html vom 22.04.2021 [25.03.2022].

6 Siehe den Beitrag: Medien- und Spielsucht während Corona bei Kindern gestiegen, https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/128770/
Medien-und-Spielsucht-waehrend-Corona-bei-Kindern-gestiegen vom 04.11.2021 [09.05.2022].

7 „Zum einen gab es natürlich die Handlungsanweisung der Bundesregierung, zu Hause zu bleiben. Das wurde aber möglicherweise trotz 
Herzbeschwerden in manchen Fällen zu wörtlich genommen“, äußerte der Leiter einer Studie zu dem Thema, siehe: Mehr Herztote, we-
niger Krebs-OPs: Daten zeigen verheerende Corona-Kollateralschäden, https://www.focus.de/gesundheit/news/mehr-herztote-weni-
ger-krebs-ops-daten-zeigen-verheerende-corona-kollateralschaeden_id_12914874.html vom 04.02.2021 [09.05.2022].

eines der Hauptrisiken langer 
Vereinsamungsphasen auf 
gesellschaftlicher Ebene“.5

• Durch die soziale Isolierung 
und die starken Einschränkun-
gen des Freizeitangebotes 
auch nach den „Lockdowns“ 
stieg bei Jugendlichen der 
Konsum von Online-Medien. 
Damit einher ging beispiels-
weise ein erhöhtes Risiko für 
Suchtverhalten, dessen An-
stieg während der vergan-
genen zwei Jahre in Studien 
bestätigt wurde. Einer Unter-
suchung des Deutschen Zen-
trums für Suchtfragen des 
Kindes- und Jugendalters 
(DZSKJ) zufolge stieg die Zahl 
der Jugendlichen mit Sucht-
verhalten bei Computer-
spielen zwischen 2019 und 
2021 um über 50 Prozent auf 
219.000, bei der Social-Me-
dia-Nutzung um über 40 Pro-
zent auf 246.000. Für Betrof-
fene ist dies in der Regel mit 
psychosozialen Entwicklungs-
schäden verbunden.6

• Zu beobachten ist ein deutli-
cher Anstieg von Sterbefällen 
durch Herzversagen während 
der zurückliegenden Zeit der 
Corona-Maßnahmen. Als 
eine Ursache hierfür wird an-

gegeben, dass Menschen mit 
entsprechenden Beschwer-
den Arztbesuche mieden, 
weil sie die Regierungsanwei-
sung, zu Hause zu bleiben, zu 
ernst nahmen7 oder sich vor 
Ansteckung in der Arztpraxis 
fürchteten – eine Furcht, de-
ren Auslöser in der Angstpro-
paganda der Regierungen 
liegen dürfte.

• Zahlreiche Operationen und 
Vorsorgetermine von Krebs-
patienten wurden abgesagt, 
was dazu beitrug, dass Tumo-
re weiterwachsen konnten 
und das Risiko gesundheit-
licher Folgeschäden für die 
Betroffenen deutlich anstieg. 
Ähnliches gilt für Schlagan-
fallpatienten: Obwohl ein 
Schlaganfall immer eine gro-
ße gesundheitliche Bedro-
hung darstellt, waren auch 
hier weniger Fälle von Kran-
kenhausbehandlungen zu 
verzeichnen als üblich. Das 
lässt darauf schließen, dass 
Patienten die Krankenhäuser 
vor allem während der „Lock-
downs“ mieden. Letztlich 
gab es 2020 infolge der Co-
rona-Pandemie allein in den 
deutschen Krankenhäusern 
fast 2,5 Millionen weniger sta-
tionäre Behandlungsfälle und 
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690.000 weniger Operationen 
als im Jahr 2019.8

• Der deutliche Anstieg von 
Depressionen oder die er-
schreckende Zunahme von 
Selbstmordversuchen insbe-
sondere auch bei Jugendli-
chen und Kindern zeigen die 
psychischen Auswirkungen 
der Regierungsmaßnahmen 
auf einen großen Bevölke-
rungsteil.9 Gerade im Bereich 
psychischer Beeinträchtigun-
gen und Schäden ist zu er-
warten, dass sie lange nach-
wirken oder sich erst in Zukunft 
bemerkbar machen werden.

• Zwar wird seitens der Politik 
der Nutzen des Maskentra-
gens in der Öffentlichkeit als 
wirksame Maßnahme der 
Corona-Bekämpfung wie ein 
dogmatisches Glaubensbe-
kenntnis gebetsmühlenartig 
wiederholt und nicht wenige 
Menschen halten den positi-
ven Effekt des Maskentragens 
für offenkundig, weil die Mas-
ke („medizinische“ bzw. OP-
Maske oder FFP2-Maske) eine 
physische Barriere suggeriert, 
die die Übertragung bzw. An-

8 2,5 Millionen Krankenhausbehandlungen weniger im Covid-Jahr 2020, https://www.kma-online.de/aktuelles/klinik-news/detail/25-millio-
nen-krankenhausbehandlungen-weniger-im-covid-jahr-2020-a-46291 vom 22.09.2021 [10.05.2022].

9 Siehe den Bericht: Corona: Drastischer Anstieg bei Suizidversuchen, https://www.morgenpost.de/vermischtes/article234247493/corona-
kinder-suizidversuche-lockdown-studie.html vom 06.01.2022 [10.05.2022].

10 Siehe Kai Kisielinski et al., Is a Mask That Covers the Mouth and Nose Free from Undesirable Side Effects in Everyday Use and Free 
of Potential Hazards?, in: International Journal of Environmental Research and Public Health 2021, 18, 4344, https://doi.org/10.3390/
ijerph18084344 vom 20.04.2021 [10.05.2022]; Beny Spira, Correlation Between Mask Compliance and COVID-19 Outcomes in Europe, 
Cureus 14(4): e24268. DOI 10.7759/cureus.24268 vom 19.04.2022; Ines Kappstein, Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit: Keine Hinweise 
für eine Wirksamkeit, in: Krankenhaushygiene up2date 2020 (15), S. 279–295; Julius Böhm, Aktuelle Corona-Zahlen zeigen: Maskenpflicht 
und 3G ohne Effekt, https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/corona-aktuelle-zahlen-zeigen-maskenpflicht-und-3g-oh-
ne-effekt-79819084,view=conversionToLogin.bild.html vom 21.04.2022 [10.05.2022]. Weitere Studien zur Effektivität von Gesichtsmasken 
werden angeführt auf https://swprs.org/face-masks-and-covid-the-evidence/ [30.05.2022].

11 „Corona kann Alkohol- und Spielsucht begünstigen“, heißt es etwa in einem Beitrag (Warum Corona-Maßnahmen der Gesundheit scha-
den können, https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-warum-corona-massnahmen-der-gesundheit-schaden-koennen-
dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200427-99-850476 vom 27.04.2020 [10.05.2022]).

12 Siehe: Horror-Szenarien traten nicht ein! Die Lauterbach-Wende bei den Intensivstationen (https://www.bild.de/politik/inland/politik-in-
land/corona-einschraenkungen-die-lauterbach-wende-bei-den-intensivstationen-79177440.bild.html vom 16.02.2022 [10.05.2022]).

steckung aufzuhalten vermö-
ge. Gleichwohl konnte der 
Nutzen des Maskentragens 
in der Öffentlichkeit nie nach-
gewiesen werden. Im Ge-
genteil zeigen Studien, dass 
das Maskentragen negative 
gesundheitliche Folgen wie 
Atemstörungen, Kopfschmer-
zen, Sauerstoffreduktion oder 
einen bedenklichen An-
stieg der CO2-Konzentration 
im Blut nach sich zieht.10 Erst 
recht dürfte die sehr weit ver-
breitete nicht sachgerechte 
Benutzung der „Mund-Na-
sen-Bedeckungen“ negati-
ve Auswirkungen nach sich 
ziehen, wenn die Masken 
mehrfach und jeweils zu lan-
ge getragen bzw. über lange 
Zeiträume hinweg wiederver-
wendet werden. So erweisen 
sie sich als Biotope für aller-
hand Keime, die dann einge-
atmet werden. Die durch das 
massenhafte Maskentragen 
tatsächlich entstandenen 
Gesundheitsschäden dürften 
sich kaum ermitteln lassen, 
solange an entsprechenden 
Daten kein Interesse besteht.

Festzuhalten ist, dass all diese 

Entwicklungen – die hier kei-
neswegs abschließend aufge-
zählt wurden – auf das Konto 
der verordneten Maßnahmen 
gehen und nicht etwa dem 
Coronavirus zuzurechnen sind. 
Wenn es beispielsweise heißt, 
„Corona“ könne „Alkohol- und 
Spielsucht begünstigen“11, so 
ist dies eine irreführende For-
mulierung. Das Virus nämlich 
löst weder Alkoholsucht noch 
beispielsweise Depressionen 
oder Kurzarbeit oder eine Wirt-
schaftskrise aus. Es sind die ver-
ordneten Maßnahmen, die für 
diese Phänomene ursächlich 
sind. Dies gilt auch für die Situ-
ation in den Krankenhäusern. 
Es kann zwar davon ausge-
gangen werden, dass es wäh-
rend der dunklen Jahreszeiten 
2020/21 und 2021/22 in verein-
zelten Krankenhäusern mitunter 
zu Kapazitätsengpässen kam. 
Doch kann keine Rede davon 
sein, dass die Krankenhaus- 
und insbesondere die Intensiv-
bettenversorgung hierzulande 
angesichts des Coronavirus je 
vor dem Zusammenbruch ge-
standen hätte. Das räumt selbst 
das Bundesgesundheitsministe-
rium (BMG) längst ein.12 COVID-
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19-Erkrankte machen seit dem 
Frühjahr 2020 in der Regel nur 
einen Bruchteil der Patienten in 
den Krankenhäusern bzw. de-
ren Intensivstationen aus, und 
viele der planbaren, aber mit 
dem Hinweis auf Inzidenzzah-
len verschobenen, nicht coro-
nabedingten Behandlungen 
hätten durchaus durchgeführt 

13 Reinhard Busse/Ulrike Nimptsch, Covid-19-Pandemie. Historisch niedrige Bettenauslastung, in: Deutsches Ärzteblatt (118) 2021/Heft 10 
vom 12.03.2021, A 504/B 210; dies., Bettenauslastung auf Rekordtief, in: Deutsches Ärzteblatt (118) 2021/Heft 41 vom 15.10.2021, A 1852–
1853.

werden können. Dem stand 
aber die politisch-medial insze-
nierte Panik entgegen, in deren 
Folge Klinikkapazitäten für Pati-
enten freigehalten wurden, die 
dort nie ankamen. Das Ergeb-
nis war eine historisch niedrige 
Bettenauslastung in den deut-
schen Krankenhäusern 2020 
und 2021.13 In der angeblich 

gefährlichsten Gesundheitskri-
se seit mindestens 1945 muss-
ten Kliniken deutschlandweit 
Kurzarbeit anmelden. Auch hier 
zeigt sich das ganze Ausmaß 
der politischen Fehlsteuerung 
im Umgang mit dem SARS-
CoV-2-Virus.

Chaotisches Krisenmanagement
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7. Impfungen gegen COVID-19:  
 Risikoreiche Mogelpackung

Die Regierungen konzen-
trierten sich bei den Bestre-

bungen, die Ausbreitung des 
Coronavirus einzudämmen, 
zunächst auf das Arsenal der 
nichtpharmazeutischen Maß-
nahmen, da Medikamente ja 
nicht zur Verfügung standen. 
Gleichwohl wurde die Been-
digung der von der WHO aus-
gerufenen Corona-Pandemie 
sehr früh an die Bedingung von 
Massenimpfungen geknüpft 
und zwar bereits zu einer Zeit, 
als gar nicht absehbar war, ob 

1 Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken. Ergebnis Koalitionsausschuss 3. Juni 2020 (https://www.bmwi.
de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunktepapier-corona-folgen-bekaempfen.pdf?__blob=publicationFile&v=6), S.14 (Punkt 53) 
[10.05.2022].

und wann Impfstoffe gegen 
COVID-19 zur Verfügung ste-
hen würden. Schon Anfang 
Juni 2020 legte sich die Berliner 
CDU-SPD-Koalition unter Kanz-
lerin Merkel in Gestalt eines vom 
Bundeswirtschaftsministerium 
veröffentlichten Eckpunkte-
papiers explizit darauf fest, dass 
die Corona-Pandemie ende, 
„wenn ein Impfstoff für die Be-
völkerung zur Verfügung steht“.1

Um möglichst bald über ei-
nen solchen Impfstoff verfügen 

zu können, einigte man sich 
in dem Papier darauf, große 
Summen aus dem Bundeshaus-
halt in die Förderung der Impf-
stoffentwicklung zu stecken, 
übrigens auch gleich mit lang-
fristiger Perspektive, damit „bei 
zukünftig auftretenden neu-
en Erregern möglichst noch 
schneller und effizienter eine 
Impfstoffentwicklung und -pro-
duktion erfolgen kann“.

Tatsächlich wurden schon 
im Dezember 2020 Impfstof-
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fe (wenn auch nur „bedingt“) 
zugelassen. Diese auf neuen 
Technologien beruhenden Stof-
fe (insbesondere mRNA-Impf-
stoffe) hatten den in der Impf-
stoffentwicklung üblicherweise 
acht bis zehn Jahre dauernden 
Entwicklungs-, Prüfungs- und Zu-
lassungsprozess nicht durchlau-
fen, sondern waren wundersa-
merweise in weniger als einem 
Jahr entwickelt und zugelassen 
worden. Indes versäumten die 
Regierungen in Bund und Län-
dern, das Ende der Pandemie 
auszurufen, als dann „ein Impf-
stoff für die Bevölkerung zur Ver-
fügung“ stand. Vielmehr ging es 
jetzt um die Durchführung einer 
breit angelegten Impfkampag-
ne, in deren Rahmen vonseiten 
der Politik erheblicher Druck 
auf die Menschen ausgeübt 
wurde, sich impfen zu lassen. Im 
Übrigen wurden die restriktiven 
nichtpharmazeutischen Maß-
nahmen mit ihren zahlreichen 
Grundrechtsbeschränkungen 
bis März 2022 beibehalten und 
auch danach keineswegs voll-
ständig aufgehoben. Stattdes-
sen wurde über Monate hin-
weg propagiert, dass sich noch 
„zu wenig“ Menschen hätten 
impfen lassen.

Im April 2021 meinte beispiels-
weise der Thüringer Minister-
präsident, dass Thüringen „auf 
einen größeren Teil der Maß-
nahmen verzichten“ könne, 
wenn „zumindest die Hälfte der 

2 Eine weithin bekannte Boulevardzeitung titelte am 29. Juni 2021: „Hammer-Studie zu Moderna und Biontech. Jahrelanger Schutz nach 
Impfung!“ (https://www.bild.de/ratgeber/gesundheit/gesundheit/hammer-studie-aus-den-usa-forscher-sicher-jahrelanger-schutz-
nach-diesen-beiden-76908882.bild.html vom 29.06.2021)

3 Die 18. Änderung seiner Impfempfehlung seit Beginn der COVID-19-Impfkampagne veröffentlichte das RKI am 15.02.2022 (siehe https://
www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/18_Aktualisierung_Covid.pdf?__blob=publicationFile). Das heißt: Seitdem 
Impfstoffe gegen COVID-19 verfügbar waren, musste sich das RKI mehr als einmal pro Monat hinsichtlich der Wirkung/Wirksamkeit der 
Impfstoffe oder der Ziele, die mit der Impfung verfolgt würden, korrigieren.

Thüringer“ geimpft worden sei. 
Das werde im Juni 2021 der Fall 
sein. Anfang Juni hieß es dann 
aber vom selben Regierungs-
chef, dass „wir ein hohes Maß 
an Freiheit zurückgeben kön-
nen, wenn 60 bis 70 Prozent 
der Bevölkerung geimpft sind“. 
Daraus wurde aber nichts, 
denn obgleich seit September 
die Impfquote über 60 Prozent 
lag, kamen neuerlich weitrei-
chende Einschränkungen in 
Sicht und es folgten im Novem-
ber 2021 Regelungen wie die 
„3G“-, „2G“- und „2G plus“-Zu-
gangsbeschränkungen in Ein-
zelhandel, Gastgewerbe, bei 
körpernahen Dienstleistungen 
oder in Museen. Diese Regeln 
blieben monatelang in Kraft. 
Mit anderen Worten: Die Regie-
rungsmaßnahmen wurden un-
abhängig von einer Impfquote 
aufrechterhalten, verschärft 
oder gelockert, letztlich allein 
unter Verweis auf die „Inziden-
zen“ und einen angeblich dro-
henden Zusammenbruch der 
Krankenhausversorgung.

Diese Entwicklung dürfte 
auch als Indiz dafür zu werten 
sein, dass die neuen mRNA- und 
Vektor-Impfstoffe weit hinter 
den Versprechungen zurück-
blieben, die Politik und Medien 
als Sprachrohre der Impfstoff-
hersteller gegeben hatten. War 
zunächst davon die Rede, dass 
die Impfstoffe „eine anhaltende 
Immunreaktion“ auslösten, „die 

jahrelang vor dem Coronavirus 
schützen“2 werde, so stellte sich 
rasch heraus, dass davon nicht 
die Rede sein kann. Vielmehr 
wurde bald propagiert, dass es 
zur Erreichung eines („wirklich“) 
„vollständigen“ Impfschutzes 
einer dritten, sogenannten 
„Booster“-Im pfung bedürfe 
(und das innerhalb eines Jah-
res). Doch auch hier erwiesen 
sich die Versprechungen als 
weitgehend leer.

Normal gesunde Personen 
zumal unter 70 Jahren ent-
wickelten und entwickeln bei 
einer Coronainfektion ausweis-
lich der verfügbaren Daten 
aber auch ohne Impfung in 
der Regel keine schwereren 
oder gar lebensbedrohlichen 
Symptome. Dessen ungeach-
tet stellte sich alsbald heraus, 
dass die COVID-19-Impfungen 
weder vor Ansteckung mit dem 
Coronavirus noch vor dessen 
Weiterverbreitung schützen. 
Dementsprechend musste 
das Robert-Koch-Institut (RKI) 
seine Aussagen über die Wir-
kung der Impfungen und seine 
COVID-19-Impfempfehlungen 
mehrfach ändern und „aufwei-
chen“.3 Von einem irgendwie 
länger anhaltenden Immun-
schutz ist dabei schon lange 
nicht mehr die Rede.

Zwar kann angenommen 
werden, dass die COVID-
19-Impfungen vor schwereren 
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Krankheitsverläufen jedenfalls 
bei früheren Virusvarianten zu 
schützen vermochten. Das ist 
in erster Linie für jene Bevölke-
rungsgruppen erfreulich, die ty-
pischerweise diese schwereren 
Verläufe zeigen, nämlich ältere 
und vorerkrankte Personen. Für 
diese Personen konnte oder 
kann die individuelle Entschei-
dung zugunsten einer Impfung 
daher auch sinnvoll sein. Ge-
gen die Infektion mit der (seit 
Frühjahr 2022 dominanten) 
Omikron-Variante indes schei-
nen COVID-19-Impfungen im 
Grunde keine Wirkung zu ent-
falten, insbesondere bei unter 
60-jährigen Personen. Eine ent-
sprechende Einschätzung ver-
öffentlichte sogar das RKI in sei-
nem Corona-Wochenbericht 
vom 28. April 2022 – dem letz-
ten dieser Berichte, der Infor-
mationen zur Wirksamkeit der 
COVID-19-Impfstoffe enthielt.4

Trotz Millionen Geimpfter in 
Deutschland stiegen im Herbst 
2021 die „Inzidenzen“ wieder, 
namentlich bewirkt durch die 
hohe Infektiosität der Omikron-
Variante des Coronavirus sowie 
durch die massenhafte Testung 
symptomloser Personen. Die 

4 Auffallend ist das deutliche Absinken der berechneten Impfeffektivität sowohl der Grundimmunisierung als auch der Auffrischimpfung 
gegenüber einer symptomatischen Infektion in allen Altersgruppen seit Anfang 2022, also mit Dominanz der Omikron-Variante. Diese 
Entwicklung zeigen auch die Inzidenzen symptomatischer COVID-19-Fälle nach Impfstatus. Seit Jahresbeginn sinkt auch die berechnete 
Impfeffektivität gegen Hospitalisierung: diese Entwicklung zeigt sich am deutlichsten für die Grundimmunisierung und in den Altersgrup-
pen <60 Jahre und weniger ausgeprägt für die Auffrischimpfung und in der Altersgruppe ab 60 Jahre. Auch in anderen Ländern wurde 
mit Vorherrschen der Omikron-Variante eine im Vergleich zur Delta-Variante verminderte und mit der Zeit weiter nachlassende Effektivität 
der COVID-19-Impfung hauptsächlich gegen eine symptomatische Infektion beobachtet. Besonders niedrige Impfeffektivitäten zeigen 
sich für die Grundimmunisierung bei den Kindern zwischen 5 und 11 Jahren“ (Wöchentlicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krank-
heit-2019 vom 28.04.2022, S. 30 f., https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/
Wochenbericht_2022-04-28.pdf?__blob=publicationFile [10.05.2022)).

5 Mitte März 2022 lag die „Sieben-Tage-Inzidenz“ in Thüringen bei 2.000 Fällen pro 100.000 Einwohner, im März 2021 bei 200 und im März 
2020 vermutlich unter fünf. Im März 2022 waren über 70 Prozent der Thüringer „vollständig“ gegen COVID-19 geimpft, im März 2021 etwa 
fünf und im März 2020 null Prozent.

6 Selbst einer der maßgeblichen Protagonisten der Coronapolitik und Impfbefürworter, Christian Drosten, konstatierte im Herbst 2021: 
„Wir haben keine Pandemie der Ungeimpften“ (https://www.zeit.de/2021/46/christian-drosten-coronavirus-virologie-pandemie-wissen-
schaft-impfung vom 10.11.2021 [10.05.2022]).

Fallzahlen kletterten auch in 
Thüringen (wo zwischenzeitlich 
über 60 Prozent der Einwohner 
„vollständig“ geimpft waren) 
auf bis dahin ungekannte Ni-
veaus.5 Für jeden wurde offen-
kundig, dass die verfügbaren 
Impfstoffe eben nicht dazu 
geeignet sind, die Ausbreitung 

des Virus wirksam einzudäm-
men – eine Erfahrung, die selbst 
in Ländern gemacht wurde, die 
höhere Impfquoten aufwiesen 
als Deutschland. Die zweideuti-
ge Rede von einer „Pandemie 
der Ungeimpften“, mit der man 
für die Zunahme der Fallzahlen 
einen Sündenbock benennen 

wollte („die Ungeimpften“), 
blieb nichts als durchsichtige 
Propaganda.6

Zugleich wurde immer offen-
kundiger, dass die neuen CO-
VID-19-Impfstoffe allerhand ge-
sundheitsschädliche und auch 
sehr schwere Nebenwirkungen 

hervorrufen können. Dieses 
Faktum versuchen Politik und 
Mainstreammedien zwar zu ig-
norieren oder zu leugnen, doch 
dringen entsprechende Kennt-
nisse schon wegen der offen-
kundigen Massenhaftigkeit der 
Vorfälle inzwischen selbst in die 
Redaktionsstuben des öffent-

Mehr Krankheitstage
durch Impfnebenwirkungen 
(in der ersten Hälfte des Jahres 2021)*

*Siehe die Ausführungen des Datenanalysten Tom Lausen bei der Anhörung im Bundestag am 21. März 2022 unter 
https://www.youtube.com/watch?v=cYu5iPvoKCo (Min. 8:20 bis 10:47) sowie die entsprechenden Darlegungen in 
der schriftlichen Stellungnahme unter https://www.bundestag.de/resource/blob/885482/2398e1a1d69d9f6ee07a-
ca7d663a0c20/20_14_0017-17-_ESV-Tim-Lausen_Impfpflicht-data.pdf?fbclid=IwAR2tWxfl9U6rNh4vZYONYrh38rZPa7tH-
6HeCB_KqI_RxRLS-cYI1420hadY.

383.170

374.000

Corona-Krankschreibungen

Impfnebenwirkungen
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lich-rechtlichen Rundfunks.

Im Februar 2022 wurde 
eine Auswertung von Millio-
nen Krankenkassendaten von 

BKK-Versicherten öffentlich, 
der zufolge eine gegenüber 
herkömmlichen Impfstoffen 
außerordentlich hohe Zahl 
von Impfkomplikationen bei 
COVID-19-Impfungen anzu-
nehmen sei und das wahre 
Ausmaß von negativen Impf-
komplikationen vom zuständi-
gen Paul-Ehrlich-Institut nicht 
erfasst werde.7 Als Reaktion 
auf die Veröffentlichung der 
Auswertungsergebnisse wurde 
der für die Studie verantwort-

7 Siehe: Mehr Impfnebenwirkungen als bisher bekannt, https://www.welt.de/politik/deutschland/plus237106177/Coronavirus-Impf-Neben-
wirkungen-deutlich-mehr-als-bisher-bekannt.html vom 23.02.2022 [10.05.2022].

8 Charité-Forscher fordert Ambulanzen für Impfgeschädigte, https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/panorama/corona-imp-
fung-nebenwirkungen-impfschaeden-100.html vom 03.05.2022 [03.05.2022].

liche BKK-Vorstand entlassen 
(siehe dazu weiter unten); an-
sonsten verbreiteten Politik und 
Medien weiterhin die Mär von 
der Wirksamkeit und Sicherheit 

der neuen Impfstoffe – unbe-
eindruckt von den alarmieren-
den Fakten. Das konnte nicht 
verhindern, dass die Resultate 
der Untersuchung alsbald von 
Forschern der Berliner Chari-
té bestätigt wurden: „Die Zahl 
schwerer Komplikationen nach 
Impfungen gegen Sars-CoV-2 
ist 40 Mal höher, als durch das 
Paul-Ehrlich-Institut (PEI) bis-
lang erfasst wurde. Das ist eines 
der Ergebnisse einer langfristi-
gen Beobachtungsstudie der 

Berliner Charité. Studienleiter 
Professor Harald Matthes for-
dert jetzt mehr Anlaufstellen für 
Betroffene. […] Bei herkömm-
lichen Impfstoffen, wie etwa 

gegen Polio oder Masern, sei 
die Zahl schwerer Nebenwir-
kungen deutlich geringer“, so 
berichtete der MDR über die 
Forschungsergebnisse aus Ber-
lin.8

Schon Monate zuvor hatten 
Daten der Europäischen Arznei-
mittel-Agentur (EMA) gezeigt, 
dass die Zahl negativer Impf-
nebenwirkungen EU-weit bei 
den erst seit kurzem verimpften 
COVID-19-Impfstoffen um ein 
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Vielfaches höher lag als etwa 
bei Grippeimpfstoffen.9 Dabei 
sollte man berücksichtigen, 
dass bezüglich der Zahlen zu 
Impfkomplikationen von einer 
hohen Dunkelziffer auszugehen 
ist, da die Fälle nicht systema-
tisch oder standardisiert erfasst 
werden.10

Schließlich hat zu Beginn des 
Jahres 2022 einer der Hersteller 
der neuen mRNA-Impfstoffe, 
BioNTech, in einem offiziellen 
Bericht für die US-Börsenauf-
sicht eingeräumt, man könne 
womöglich nicht „in der Lage“ 
sein, „eine ausreichende Wirk-
samkeit oder Sicherheit unseres 
COVID-19-Impfstoffs und/oder 
variantenspezifischer Formu-
lierungen nachzuweisen, um 
eine dauerhafte behördliche 
Zulassung in den Vereinigten 
Staaten, Großbritannien, der 
Europäischen Union oder an-
deren Ländern zu erlangen“.11 
Mit anderen Worten betrachtet 
selbst ein Hersteller der COVID-
19-mRNA-Impfstoffe sein bisher 
bedingt zugelassenes Medika-
ment als augenscheinlich nicht 
nachweisbar wirksam und nicht 
hinreichend sicher – und gibt 
damit den Skeptikern recht.12

Mit dem Gang der Entwick-

9 Siehe dazu den Entschließungsantrag der Thüringer AfD-Fraktion in Drucksache 7/4440 vom 24.11.2021.
10 Anfang Juni 2022 wies die EMA-Datenbank zu Nebenwirkungen seit Beginn der Impfkampagne EU-weit „25.076 Todesfälle und mehr 

als 1,8 Millionen Fälle von Nebenwirkungen“ bei COVID-19-Impfungen auf, „darunter fast 1,3 Millionen ‚schwerwiegende‘ oder ‚ern-
ste‘ Fälle. Darüber hinaus führte die Corona-Impfung zu 151.037 Hospitalisierungen, 73.604 Behinderungen, 34.900 lebensbedrohlichen 
Komplikationen und 551 Geburtsfehlern“ (Kai Rebmann, EMA-Datenbank belegt hohe Anzahl schwerer Nebenwirkungen, https://reit-
schuster.de/post/ema-datenbank-belegt-hohe-anzahl-schwerer-nebenwirkungen/ vom 09.06.2022 [09.06.2022]). Die Daten der EMA zu 
den Nebenwirkungen der COVID-19-Impfstoffe unter https://www.adrreports.eu/de/search_subst.html# (dort nach den COVID-19-Impf-
stoffen suchen).

11 Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934. For the fiscal year ended December 31, 2021, 
BioNTech SE, S. 6 (https://investors.biontech.de/node/11931/html [29.04.2022]).

12 Das Pharmaunternehmen verweist auch gleich darauf, dass das Produkt bei entsprechenden neuen Erkenntnissen vom Markt genom-
men werden könne. Siehe ebd., S. 9: „The subsequent discovery of previously unknown problems with a product could negatively affect 
commercial sales of the product, result in restrictions on the product or lead to the withdrawal of the product from the market“.

lung liegt offen zutage, dass 
diejenigen, die den Impfstoffen 
skeptisch gegenüberstehen, 
bzw. diejenigen, die auf eine 
Impfung verzichten, die besse-
ren Argumente auf ihrer Seite 
haben. Anstatt sich aber diese 
Argumente anzuschauen und 
über eine Korrektur des einge-
schlagenen Weges nachzu-
denken, verlegten sich Politik 
und Leitmedien rasch darauf, 
Menschen, die der Regierungs-
linie nicht folgten, als „Impfver-
weigerer“ zu diffamieren und 
(doppeldeutig) von einer „Pan-
demie der Ungeimpften“ zu 
sprechen. Zugleich ging man 
auf dem einmal eingeschlage-
nen Weg noch ein paar Schritte 
weiter, indem eine einrichtungs-
bezogene Impfpflicht für Mit-
arbeiter medizinischer Einrich-
tungen eingeführt wurde. Die 
Etablierung einer allgemeinen 
Impfpflicht scheiterte allerdings 
im April 2022. Dies geschah zu 
einem Zeitpunkt, zu dem nicht 
nur die mangelnde Wirksamkeit 
der Impfstoffe längst offenkun-
dig war, sondern zudem mit der 
Omikron-Variante das Corona-
virus an „Kraft“ verloren hatte: 
Zwar ist diese Virusmutation in-
fektiöser als vorherige Varian-
ten. Im Falle des Auftretens von 
Symptomen sind diese aber bei 

Omikron in der Regel (noch) 
schwächer als bei den früheren 
Varianten, weshalb auch das 
entsprechende Hospitalisie-
rungsrisiko zurückging.

Vor diesem Hintergrund ist zu 
resümieren, dass die Kampag-
ne zur Massenimpfung gegen 
COVID-19 für den größeren 
Teil der deutschen politischen 
Klasse längst zum politischen 
Selbstzweck geworden war, 
völlig losgelöst von der Frage 
nach dem Sinn der Impfung.

Gegenüber einer solchen Po-
litik der Willkür und des Zwangs 
hält die Thüringer AfD-Fraktion 
klar daran fest, dass die COVID-
19-Impfung wie jede andere 
Impfung freiwillig bleiben muss. 
Über eine Impfung haben die 
Bürger selbst – gegebenenfalls 
in Rücksprache mit ihrem Arzt, 
der sie sachlich über Vor- und 
Nachteile der Impfung aufklä-
ren muss – zu entscheiden. Wir 
halten es für eine freiheitsfeind-
liche Anmaßung, wenn sich der 
Staat zum allwissenden besse-
ren Arzt aufschwingt.

Impfungen gegen COVID-19: Risikoreiche Mogelpackung
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8. Was uns droht: Das Ende    
 der freiheitlichen Demokratie

Die Thüringer Landesregie-
rung setzte wie die ande-

ren Regierungen in Bund und 
Ländern früh auf repressive 
Maßnahmen mit flächende-
ckenden und tiefgreifenden 
Grundrechtseinschränkun-
gen, die nun seit über zwei 
Jahren als „neue Normalität“ 
vorgestellt werden. Es dürfte 
offenkundig geworden sein, 
dass belastbare Begründun-
gen für derart weitgehende 
Maßnahmen nicht gegeben 
werden konnten. Die vorge-
brachte Rechtfertigung er-
folgte meist unter Verweis auf 
Daten und Empfehlungen des 
RKI – also einer Regierungsbe-

hörde – oder auf Fachleute, 
denen es regelmäßig an Un-
abhängigkeit gegenüber der 
Regierungspolitik oder auch 
gegenüber der Pharmaindus-
trie mangelte. Diese Personen 
hatten also im Zweifel ein per-
sönliches Interesse daran, sich 
in regierungskonformer (und 
damit auch pharmakonfor-
mer) Weise zu äußern und den 
„Coronakurs“ der Regierungen 
zu befürworten.

Dass das Corona-Regime 
durchgesetzt werden konnte, 
war insbesondere Resultat der 
medial inszenierten Angst vor 
dem angeblichen „Killervirus“. 

Diese unentwegt und bis zum 
heutigen Tag geschürte Angst 
ermöglichte im März 2020 die 
Etablierung eines Ausnahme-
zustandes, den man vor dem 
Auftauchen des Coronavirus 
angesichts verfassungsrecht-
lich garantierter Grundrechte 
als kaum realisierbar angese-
hen hätte. Die Politik in diesem 
Ausnahmezustand weist eine 
Reihe von Charakteristika auf, 
anhand derer zu ersehen ist, 
wie stark die demokratisch-
rechtsstaatliche Ordnung im 
Zeichen des Corona-Regimes 
erodiert ist. Was sich andeutet, 
ist eine Transformation dieser 
Ordnung hin zu einem obrig-
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keitlichen Regime, das die 
Freiheitsrechte der Bürger nur 
noch als „Verfügungsmasse“ 
betrachtet, die zur beliebigen 
Disposition zugunsten politi-
scher Zielsetzungen stehen. 
Entsprechende Vorstellungen 
werden tatsächlich explizit for-
muliert, beispielsweise von Bun-
desgesundheitsminister Lauter-
bach. Der gab im März 2022 zu 
Protokoll, dass „wir […] jetzt in 
eine Phase hinein[kommen], 
wo der Ausnahmezustand die 
Normalität sein wird“.1

Der Begriff des Ausnahme-
zustandes hebt bekanntlich 
darauf ab, dass im Falle eines 
Notstandes die Regierung 
auch unabhängig von rechtli-
chen Bindungen Maßnahmen 

1 In dem Radiointerview, in dem der Satz geäußert wurde, heißt es weiter: „Wir werden ab jetzt immer im Ausnahmezustand sein. Der 
Klimawandel wird zwangsläufig mehr Pandemien bringen. Außerdem würde er zu einem größeren Wassermangel führen, und dieser 
zu neuen Kriegen“ (zitiert nach dem Artikel: Untergangsprophet Lauterbach warnt: „Ausnahmezustand wird neue Normalität“, https://
exxpress.at/untergangsprophet-lauterbach-warnt-ausnahmezustand-wird-neue-normalitaet/ vom 15.03.2022 [16.05.2022]).

2 Ferdinand Knaus, Karl Lauterbach: „Ausnahmezustand wird Normalität sein“ (https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/knauss-kontert/
karl-lauterbach-ausnahmezustand-wird-normalitaet-sein/ vom 15.03.2022 [16.05.2022]).

treffen dürfe, wobei die Regie-
rung selbst diesen Notstand 
definiert. Im Ausnahmezustand 
wird also das Recht dem Er-
messen der Regierungsgewalt 
anheimgestellt. Es liegt auf der 
Hand, dass sich ein Ausnahme-
zustand unter Bedingungen 
gesellschaftlicher Panikmache 
und Spaltung leicht herbei-
reden lässt, wie es der zitier-
te SPD-Mann ja auch unter-
nimmt: Angst vor Klimawandel, 
Angst vor Pandemien, Angst 
vor Krieg. Das ist der Stoff, aus 
dem der Ausnahmezustand 
gewebt wird, und mancher 
Politiker und mancher Einflüste-
rer ersehnen sich offenbar ge-
nau dies. Die entsprechenden 
Mechanismen einer Politik der 
Angst wurden in den vergan-

genen Monaten erprobt, wie 
nachfolgend zu skizzieren ist. 
Diese Mechanismen zu erken-
nen, mag einen Beitrag dazu 
leisten, gegen die entspre-
chenden Tendenzen aufzuste-
hen und für die Verteidigung 
der Grundrechte und der de-
mokratisch-rechtsstaatlichen 
Ordnung gegen die Politik des 
Ausnahmezustandes einzuste-
hen – damit die Freiheit nicht 
auf der Strecke bleibt. Denn 
es gilt, was ein Kommentator 
zu Lauterbachs Visionen fest-
stellte: „Wer den Ausnahme-
zustand zur Normalität erklärt, 
erklärt auch, dass sonst ‚nor-
male‘ demokratische, politi-
sche Entscheidungsprozesse 
und Bürgerrechte ausgesetzt 
werden müssen“.2
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 Feind-Inszenierung

Von Anfang an wurde be-
züglich der Frage, wie ge-

fährlich das Coronavirus sei 
und wie ein angemessener 
Umgang mit dem Virus und 
seiner Ausbreitung auszusehen 
habe, von den Regierungen 
und den ihnen folgenden Me-
dien eine Freund-Feind-Rhe-
torik benutzt. Stimmen, die 
sich kritisch gegenüber dem 
Regierungskurs äußerten, wur-
den diffamiert oder lächerlich 
gemacht, immer wieder wur-
den Feindbilder propagiert. 
Zu dieser Rhetorik gehört unter 
anderem die Kennzeichnung 
kritischer Äußerungen als „Ver-
schwörungstheorie“. In einer 
ganz frühen Phase der öffent-

lichen Debatte um das Co-
ronavirus wurden etwa vom 
damaligen Bundesgesund-
heitsminister zunächst diejeni-
gen als „Verschwörungstheo-
retiker“ markiert, die vor dem 
Virus warnten. Als man sich kur-
ze Zeit später regierungsseitig 
darauf festgelegt hatte, das 
Virus als ungeheuer gefährlich 
zu betrachten, wurden umge-
kehrt diejenigen als „Verharm-
loser“ oder „Corona-Leugner“ 
und dergleichen bezeichnet, 
die die Erzählung vom „Killervi-
rus“ skeptisch beurteilten.

Was immer ihre Anliegen 
oder ihre Argumente waren: 
Kritiker der Maßnahmen, skep-

tische Stimmen und friedlich 
(z.B. im Rahmen der „Quer-
denken“-Demonstrationen) 
protestierende Bürger wurden 
verunglimpft und verleumdet 
– als „Covidioten“, „Aluhut-
träger“, „Rechtsextremisten“ 
oder „Reichsbürger“ usw. Be-
sonders tat sich hierbei stets 
auch der Thüringer SPD-Innen-
minister hervor.

Ins Visier von Regierung und 
regierungstreuen Medien ge-
rieten bald auch jene, die den 
neuen COVID-19-Impfstoffen 
skeptisch gegenüberstanden. 
Sie wurden als „Impfgegner“ 
oder „Impfverweigerer“ de-
nunziert, denen man zudem 

Ausgrenzung und Feind-Inszenierung
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die Schuld für die (trotz Mas-
senimpfung, Verboten und Ein-
schränkungen) ungehemmte 
Ausbreitung des Coronavirus in 
die Schuhe zu schieben suchte.

Diffamierung ist auch im Thü-
ringer Landtag Methode. An-
lässlich der Debatte eines par-
lamentarischen Antrages, mit 
dem sich die AfD-Fraktion be-
reits im Mai 2020 gegen die Ein-
führung einer Impfpflicht bzw. 
gegen verpflichtende Impf- 
oder Immunitätsausweise aus-
sprach1,  äußerte beispielswei-
se ein CDU-Abgeordneter: „Sie 
[von der AfD] versuchen im-
mer noch, Ängste und Beden-
ken von Teilen der Bevölkerung 
skrupellos auszunutzen. Zum 
Thema ‚Impfen‘ ist mehrfach 
klargestellt worden, dass Impf-
zwang oder Impfpflicht nicht 
– und ich betone: nicht – ein-
geführt werden soll. […] Auch 
wenn Sie es noch hundertmal 
wiederholen: Es gibt keinen 
verpflichtenden Immunitäts- 
und Impfnachweis, es gibt 
keinen Impfzwang und keine 
Immunitätspflicht“. Ein SPD-
Abgeordneter ereiferte sich: 
„Dennoch bin ich relativ scho-
ckiert, dass Sie das Märchen 
einer Impfpflicht hier immer 
und immer weitererzählen. […] 

1 Antrag der AfD-Fraktion: Grundrechte der Bürger nicht länger einschränken, keinen Impfzwang durch verpflichtende Immunitäts-/Impf-
nachweise einführen (Drucksache 7/718 vom 15.05.2020).

2 Plenarprotokoll 7/21, S. 1503 und 1514.
3 Eine COVID-19-Impfpflicht besteht zudem auch für Bundeswehrsoldaten.
4 Wodarg war für viele Jahre Leiter eines Gesundheitsamtes sowie SPD-Bundestagsabgeordneter und setzte sich bereits in der Vergan-

genheit kritisch mit inszenierten Pandemien (wie der Schweinegrippepandemie) auseinander. Er hat früh auch den Sinn der Corona-
Maßnahmen infrage gestellt. Homburg hatte sich in einem Zeitungsartikel im März 2020 gegen Lockdown-Maßnahmen und für den 
schwedischen Weg im Umgang mit dem Coronavirus ausgesprochen und wurde von da an diffamiert (siehe etwa Bastian Brinkmann, 
Prof. Dr. Verschwörung, https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/corona-verschwoerung-stefan-homburg-1.4906380 vom 14.05.2020 
[16.05.2022]). Kohn hatte schon im Mai 2020 in einem umfangreichen Papier, das er als Referent im Bundesinnenministerium erstellt hatte 
(Referat KM4 „Krisenmanagement“), das Corona-Krisenmanagement kritisiert und vor den katastrophalen Folgen von „Lockdown“ und 
repressiven Maßnahmen gewarnt.

5 Siehe den Bericht unter https://reitschuster.de/post/2x-verfasser-des-bmi-leak-papiers-vor-gericht/ vom 17.03.2022 [28.04.2022].

Hier zu erzählen, wir wären kurz 
vor einer Impfpflicht, wir müss-
ten uns alle einen Immunitäts-
ausweis machen lassen, das ist 
so hanebüchen, dass es schon 
an Volksverdummung grenzt“.2  
Andere Stimmen aus den Alt-
parteien klangen in der Debat-
te ähnlich. Der Realitätsgehalt 
solcher Aussagen liegt offen 
zutage: Impf- und Immunitäts-
nachweise sind ebenso längst 
eingeführt wie eine (einrich-
tungsbezogene) Impfpflicht.3 
Und auch das im April 2022 im 
Bundestag gescheiterte Vor-
haben, eine allgemeine Impf-
pflicht zu etablieren, wird von 
einer Reihe von Impfpflichtfa-
natikern wie dem Bundesge-
sundheitsminister offenkundig 
weiterverfolgt.

Die Ausgrenzungsrhetorik 
nimmt bisweilen die Form re-
gelrechter Rufmordkampa-
gnen gegen Maßnahmen-
skeptiker an, exekutiert von 
regierungstreuen Medien, die 
diesbezüglich jegliche Hem-
mung haben fallen lassen. Bei-
spiele hierfür sind etwa die Me-
dienkampagnen gegen den 
Mediziner Wolfgang Wodarg, 
den Wirtschaftswissenschaftler 
Stefan Homburg, den Sicher-
heitsexperten im Bundesin-

nenministerium Stephan Kohn4 
oder die inszenierte Empörung 
über die Schauspieler und 
Künstler, die sich im April 2021 
mit der Aktion #allesdichtma-
chen in satirisch-ironischer Wei-
se kritisch mit der Maßnahmen-
politik auseinandersetzten.

Die Ausgrenzung nicht re-
gierungskonformer Meinun-
gen begnügt sich nicht mit 
Feinderklärungen gegenüber 
Maßnahmenkritikern oder mit 
deren Diffamierung. Vielmehr 
erfolgen auch Angriffe auf die 
wirtschaftliche und soziale Exis-
tenz von Kritikern, indem deren 
Arbeitsplatz gekündigt wird 
oder sie beruflich „kaltgestellt“ 
werden. Als prominente Bei-
spiele für diese Praxis seien die 
folgenden erwähnt:

• Der genannte Stephan Kohn 
wurde aus dem Beamten-
verhältnis entlassen (März 
2022).5 

• Dem Vorstand der Kranken-
versicherung BKK Provita, 
Andreas Schöfbeck, wurde 
fristlos gekündigt (März 2022), 
nachdem er auf Grundla-
ge einer Auswertung von 
Krankenversicherungsdaten 
öffentlich auf die Unterer-
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fassung von Impfschäden 
durch COVID-19-Impfungen 
hingewiesen und damit ins 
Licht gerückt hatte, dass die 
offiziell behauptete Harmlo-
sigkeit der COVID-19-Impfun-
gen fragwürdig ist.

• Die ZDF-Journalistin Katrin 
Seibold wurde von dem öf-
fentlich-rechtlichen Sender 
aufgrund ihrer kritischen 
Nachfragen zur Corona-Poli-
tik entlassen (Februar 2022).6

• Der Epidemiologe und Leiter 
eines bayerischen Gesund-
heitsamtes Friedrich Pürner 
wurde nach Kritik an der Co-
rona-Politik zwangsversetzt 
(November 2020).

Neben solchen prominenten 
Fällen stehen zahllose weite-

6 Siehe den Bericht unter https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/medien/zdf-katrin-seibold-entlassen-kritik/ vom 23.02.2022 [28.04.2022].
7 Christian Vooren, Die Gesellschaft muss sich spalten!, https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-11/corona-pandemie-quer-

denker-impfgegner-gesellschaft-spaltung-5v8 vom 19.11.2021 [28.04.2022].

re, die jenseits der öffentlichen 
Aufmerksamkeit bleiben.

All diese Vorgänge spie-
geln die tiefe gesellschaft-
liche Spaltung wider, die die 
Corona-Politik bewirkt hat und 
die gerade vonseiten des re-
gierungsnahen Haltungsjour-
nalismus bewusst angefeuert 
wird. So war im November 
2021 in einer überregionalen 
Wochenzeitung zu lesen: „Was 
es jetzt braucht, ist nicht mehr 
Offenheit, sondern ein schar-
fer Keil. Einer, der die Gesell-
schaft spaltet. Wenn davon 
die Rede ist, entsteht schnell 
ein Zerrbild im Kopf, als wür-
de das Land in zwei gleich 
große Teile zerfallen. Doch so 
ist es nicht. Richtig und tief 
eingeschlagen, trennt er den 
gefährlichen vom gefährde-

ten Teil der Gesellschaft. […] 
Ein Anfang wäre ja schon, 
alles nicht faktenbasierte, un-
wissenschaftliche und staats-
feindliche auszuschließen. 
Falschbehauptungen sind 
keine Meinung, Hetze ist keine 
berechtigte Sorge. Wer das 
nicht begreift, gehört auf die 
andere Seite. Dann ist Spal-
tung nicht das Problem, son-
dern Teil einer Lösung. Denn 
nur wenn Ruhe ist vor diesem 
Geschrei, lässt sich geduldig 
reden mit denen, die nah an 
der Kante stehen“.7 Solche to-
talitären Tiraden zeigen, wie 
die Corona-Politik als Anlass 
genommen wird, den Hass auf 
Andersdenkende auszuleben, 
sei es verbal oder schließlich 
auch mit Taten.

Dem Versuch einer medialen Kriminalisierung 
ausgesetzt: Die friedlichen Spaziergänger für 
die Freiheit …
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10. Antipluralismus

Die Zuspitzung der Corona-
Debatte auf eine Freund-

Feind-Konstellation durch die 
Regierungen und den Großteil 
der Medien folgt deren Über-
zeugung, dass es genau und 
nur eine legitime Sicht auf die 
Dinge gibt, nämlich diejenige 
der Regierungen in Bund und 
Ländern. Alle jene, die der of-
fiziellen Linie nicht kritiklos zu 
folgen bereit sind, vertreten 
dementsprechend einen per 
se illegitimen Standpunkt, dem 
man beliebige dunkle Motive 
andichten kann, denen ihrer-
seits das Odium der Illegitimi-
tät anhaftet. So werden Kritiker 
von Regierungsmaßnahmen zu 

1 Siehe dazu etwa Gunter Frank, Der Staatsvirus. Ein Arzt erklärt, wie die Vernunft im Lockdown starb, Berlin 2021, S. 168–173.

Feinden der Demokratie, Ver-
fassungsfeinden oder zu Unzu-
rechnungsfähigen erklärt, de-
ren geistige Verwirrtheit ihnen 
die Einsicht in die Wahrheit ver-
sperrt.

Hierin kommt ein veritabler 
Antipluralismus zum Ausdruck, 
der für die öffentliche politische 
Debatte und die Regierungs-
entscheidungen charakteris-
tisch geworden ist – übrigens 
auch jenseits der Corona-Pro-
blematik.

Dieser Antipluralismus wird 
zementiert durch zahlreiche 
Mechanismen der Einschüch-

terung. Allen voran ist hier die 
mediale Erzeugung eines Mei-
nungsdrucks zu nennen, zu 
deren Instrumentarium nicht 
nur die dargelegte öffentliche 
Diffamierung und die Freund-
Feind-Inszenierungen zu rech-
nen sind. Vielmehr bedienen 
sich die Medien (allen voran 
der öffentlich-rechtliche Rund-
funk) de facto des gesamten 
Arsenals medialer Agitation. 1 So 
kommen beispielsweise in den 
zahllosen Talkshows zum Thema 
Corona seit zwei Jahren weit 
überwiegend Befürworter der 
repressiven Regierungsmaß-
nahmen bzw. der Massenimp-
fung zu Wort, oder sogenannte 
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„Faktenchecker“ der Medien-
konzerne und Rundfunkan-
stalten „finden heraus“, dass 
alle möglichen Behauptungen 
von Maßnahmenkritikern stets 
falsch oder „fragwürdig“, die 
Darstellungen der Regierungen 
und ihrer Berater hingegen stets 
richtig seien. 

Auf diese Weise wird für die 
Medienkonsumenten mittels 
Präsentation zahlloser media-
ler Mosaiksteinchen das große 
Bild des „Killervirus“ gezeichnet, 
gegen das nur Masken, „Lock-
down“ und Impfung helfen 
können. Diesem massenmedial 
erzeugten Bild zu widerstehen, 
ist für viele Menschen schwie-
rig, schon weil ihnen die Zeit 
fehlt, sich mit ihm auseinander-
zusetzen. Jene, deren eigene 
Erfahrungen den offiziellen Dar-
stellungen entgegenstehen 
oder die sich eine abweichen-

2 Die hier wirksamen Mechanismen der Medienwirkung wurden in der Forschung als „Schweigespirale“ beschrieben, siehe Elisabeth Noel-
le-Neumann, Die Schweigespirale. Öffentliche Meinung – unsere soziale Haut, München/Zürich 1980.

de Meinung gebildet haben, 
verzichten dann oft darauf, 
sich zu äußern, weil sie soziale 
Isolierung fürchten.2

Neben der Einschüchterung 
mittels Erzeugung eines Mei-
nungsdrucks stehen handfeste-
re Methoden. Hierher zählt die 

schon erwähnte Vernichtung 
wirtschaftlicher und sozialer 
Existenzen, aber auch die Ein-
schüchterung der Bürger mit-
tels horrender Bußgeld- und 
Strafandrohungen oder mittels 
massenhafter Mobilisierung 
der Polizei zur pedantischen 
Durchsetzung von Corona-Re-
geln – was wiederholt auch zu 
rabiatem Vorgehen der Polizei 
gegen friedliche Bürger geführt 
hat. Zusammen mit der Andro-
hung hoher Strafen in den Co-
rona-Verordnungen dient die-
se Mobilisierung der Polizei der 

Einschüchterung der Bürger, 
die auf diese Weise auch da-
von abgehalten werden sollen, 
sich kritisch zu äußern. Eine so 
geschaffene Atmosphäre des 
Misstrauens vertieft die gesell-
schaftliche Spaltung, die in den 
Corona-Maßnahmen angelegt 
ist.

Die Einschüchterungsversu-
che seitens der Regierungen 
und der Medien machten 
selbst vor der Justiz nicht halt. 
In Thüringen jedenfalls leitete 
die Staatsanwaltschaft im Ap-
ril 2021 wegen des Verdachtes 
der Rechtsbeugung ein Ermitt-
lungsverfahren gegen einen 
Weimarer Familienrichter ein 
und erhob im Juni 2022 Ankla-
ge, nachdem dieser in einem 
aufsehenerregenden Urteil die 
Maskenpflicht in zwei Schulen 
aufgehoben hatte. Es ist kaum 
vorstellbar, dass das gegen den 
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Richter eingeleitete Verfahren 
und die damit verbundenen 
Durchsuchungen ohne politi-
schen Druck seitens der Lan-
desregierung zustande kamen. 
De facto dürfte der Vorgang 
auf Einschüchterung solcher 
Richter zielen, die über Corona-
Maßnahmen zu entscheiden 
hatten. Ihnen wird vermittelt, 
dass politisch unerwünsch-
te Gerichtsurteile persönliche 
Schwierigkeiten nach sich zie-
hen.

Das von den Regierungen 
und den Hauptstrom-Medien 
erzeugte gesellschaftliche Kli-
ma bildet den Nährboden für 
Denunziantentum, das heute 
wieder um sich greift. Wer im 
„Lockdown“ mit zwei Freunden 
spazieren ging, musste eben-

3 Corona und Bürgerrechte. Rendezvous mit dem Polizeistaat, https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-krise-und-buerger-
rechte-rendezvous-mit-dem-polizeistaat-a-68611322-f4d4-453f-aba5-5ec5a49ae329 vom 01.04.2020 [25.03.2022].

4 Siehe etwa Hans-Hermann Hertle/Stefan Wolle, Damals in der DDR. Der Alltag im Arbeiter- und Bauernstaat, München 2002, S. 247 f.

so damit rechnen, von einem 
missgünstigen Nachbarn an-
geschwärzt zu werden, wie die 
alte Dame, die sich für eine 
Verschnaufpause die „Mund-
Nasen-Bedeckung“ in der Fuß-
gängerzone abnahm. „Ein 
Buch kaufen, auf einer Park-
bank sitzen, sich mit Freunden 
treffen – das ist jetzt verboten, 
wird kontrolliert und denunziert. 
Die demokratischen Sicherun-
gen scheinen durchgebrannt. 
Wo und wie soll das enden?“,3  
fragte der Historiker René 
Schlott angesichts des ersten 
bundesweiten „Lockdowns“ 
besorgt. Die Antwort auf seine 
von ihm gestellte Frage deu-
tete Schlott gleich an, wenn 
er konstatierte: „Die deutsche 
Bevölkerung macht gerade ihr 
Rendezvous mit dem Polizei-

staat. Wer sich im öffentlichen 
Raum bewegt, macht sich ver-
dächtig, muss sich im Zweifel 
rechtfertigen. Wer einmal von 
der Polizei mit seinen Kindern 
vom Spielplatz vertrieben wur-
de, wie soll der die gleichen 
Polizisten nach der Krise wieder 
als Freund und Helfer betrach-
ten können? Willkür liegt in der 
Luft“.

Willkür, Misstrauen, Denun-
ziantentum: all dies sind Kenn-
zeichen der Erosion des frei-
heitlichen demokratischen 
Rechtsstaates, Kennzeichen, 
mit denen man bisher Regime 
wie die DDR charakterisierte 
– Regime, die durch einen Zu-
stand allgemeiner Verunsiche-
rung und Angst gekennzeich-
net waren.4
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11. Überwachung und Kontrolle

Dem öffentlichen Zustand 
der Unsicherheit und der 

Angst entspricht der Versuch, 
ein umfassendes Überwa-
chungs- und Kontrollregime 
zu errichten. Kontaktnachver-
folgung per „App“, Verhän-
gung von Quarantäne, wenn 
man „Kontaktperson“ war, die 
Verpflichtung, seinen „Status“ 
preiszugeben, wenn man ein 
Geschäft betreten will, digita-
le „Impfzertifikate“, Erfassung 
persönlicher Daten beim Res-
taurantbesuch etc.: Hier wird 
offenkundig, dass mit den Co-
rona-Maßnahmen die Über-
wachung und die Kontrolle 

1 Siehe https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/polizei-nutzte-corona-kontaktdaten-fuer-mehr-als-100-ermittlungen-auch-aus-lu-
ca-78890568.bild.html vom 20.01.2022 [25.03.2022].

der Bürger einen vorher nicht 
gekannten Umfang erreicht 
haben. Im Namen eines ver-
meintlichen Gesundheitsschut-
zes werden Daten gesammelt 
und ausgewertet – und Belan-
ge der Datensicherheit und 
des Datenschutzes schnell ver-
nachlässigt. Beispielsweise wur-
de inzwischen öffentlich, dass 
Ermittlungsbehörden mehrerer 
Bundesländer an Nutzerdaten 
der „Luca-App“ zu gelangen 
suchten.1 Die Weitergabe von 
Daten aus dieser zur Kontakt-
nachverfolgung entwickelten 
App ist indes illegal.

Solche Vorfälle des Miss-
brauchs von Daten sind jedoch 
nur einer von mehreren prob-
lematischen Aspekten der Ent-
wicklung. Letztlich bedeutet 
die vorsätzliche Errichtung eines 
umfassenden Kontrollregimes 
die Untergrabung nicht nur 
des Rechts auf informationel-
le Selbstbestimmung, sondern 
eines Lebens in privater Freiheit 
überhaupt.

Den Ansatz zum Ausbau 
eines umfassenden Kontrollre-
gimes bilden die genannten 
Maßnahmen zur „Kontakt-
nachverfolgung“ beispielswei-
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se via „Corona App“ und die 
umfassenden Datenerhebun-
gen im Zusammenhang mit 
der Durchführung von Tests, 
Im pfungen, „Nachweis“-Erstel-
lung etc. Die Regierungen in 
Bund und Ländern geben zwar 
vor, mit den entsprechenden 
Instrumenten das „Infektions-
geschehen“ lenken zu können. 
Doch während inzwischen auf 
der Hand liegt, dass sich dieses 
Geschehen gar nicht steuern 
oder kontrollieren lässt, wird ein 
System der Kontrolle und der 
Beobachtung ausgebaut, das 
über die Corona-Maßnahmen-
krise hinaus bestehen bleiben 
wird. Schon länger nämlich 
wird nicht nur die Etablierung 
eines nationalen Impfregisters 
verfolgt, sondern auch die 
verwaltungstechnische Ver-
knüpfung des individuellen 
Impfstatus mit der persönlichen 
Steueridentifikationsnummer ist 
in vollem Gange.

2  Siehe https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfmeldung/ [31.03.2022].
3 Siehe ausführlicher unter https://reitschuster.de/post/wird-die-steueridentifikationsnummer-mit-dem-impfstatus-verknuepft/ vom 

21.03.2022 [31.03.2022] und https://reitschuster.de/post/who-beauftragt-laenderuebergreifenden-digitalen-impfpass/ vom 27.02.2022 
[31.03.2022].

4 Siehe etwa den Bericht unter https://www.deutschlandfunkkultur.de/chinas-sozialkredit-system-auf-dem-weg-in-die-it-diktatur-100.html 
vom 05.09.2017 [31.03.2022] oder das Interview unter https://www.bidt.digital/interview-dorisfischer-sozialkreditsystem/ vom 15.03.2021 
[31.03.2022].

Hier vollzieht sich der nächs-
te Schritt in Richtung des Über-
wachungsregimes. In Bayern 
werden Impfstatus-Meldun-
gen bereits über das ELSTER-
Unternehmenskonto durchge-
führt,2 also über die Software, 
über die die Steuerverwaltung 
in Deutschland abgewickelt 
wird. Angestrebt wird letztlich, 
aus der Steueridentifikations-
nummer eine „Bürgernum-
mer“ zu machen, die nicht 
nur mit Daten zum Impfstatus, 
sondern mit allen möglichen 
persönlichen Daten zusam-
mengeführt werden könnte. 
Entsprechende Pläne wer-
den explizit von nicht demo-
kratisch legitimierten, global 
tätigen Organisationen wie 
der Rockefeller-Stiftung, dem 
Weltwirtschaftsforum oder Mi-
crosoft, aber auch von der 
ebenso wenig demokratisch 
legitimierten EU-Kommission 
verfolgt. Die entsprechenden 

Vorhaben gipfeln in dem von 
der WHO angeschobenen 
Projekt eines länderübergrei-
fenden digitalen Impfpasses 
– ein Projekt, hinter dem wie-
derum auch private Milliar-
därsstiftungen stehen.3

Auf welchen Fluchtpunkt die 
entsprechenden Bestrebun-
gen zulaufen, lässt sich in Chi-
na studieren, das mithilfe eines 
internetgestützten „Sozialkre-
dit-Systems“ die Totalkontrolle 
der Gesellschaft bzw. der In-
dividuen mittels „Punkte-Ver-
gabe“ für politisch erwünsch-
tes Verhalten durchzusetzen 
unternimmt.4

Der politische Umgang mit 
dem Coronavirus hat all diese 
freiheitsbedrohenden Entwick-
lungen erheblich beschleu-
nigt.

Überwachung und Kontrolle
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12. Staatliche Bekämpfung  
 der politischen Opposition

Von Anfang an zeichnete 
sich ab, dass die Regie-

rungsmaßnahmen auch als 
Instrumente zur weitreichen-
den Einschränkung politischer 
Oppositionsarbeit wirkten und 
damit geeignet waren, die 
Demokratie zu untergraben.1 
Unter dem Vorwand der „Pan-
demiebekämpfung“ wurde 
bekanntlich die Versamm-
lungsfreiheit in einem extremen 
Maße eingeschränkt. Auch in 
den Wochen, in denen Ver-
sammlungen bzw. Demon-

1 Zu den negativen Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf die Demokratie in Thüringen und in Deutschland siehe: Freiheit statt Coro-
na-Angst. Zweites Positionspapier der Thüringer AfD-Fraktion zur Corona-Problematik, Erfurt, 24. November 2020, S. 20–22 (https://afd-thl.
de/veroeffentlichungen/das-zweite-positionspapier-der-thueringer-afd-fraktion-zur-corona-problematik/).

strationen erlaubt waren, wa-
ren die Behörden schnell mit 
Verboten bei der Hand – mit 
der Behauptung, es würde bei 
entsprechenden Veranstaltun-
gen gegen Auflagen wie das 
Abstandhalten verstoßen, wes-
halb sie eine Gefahr und daher 
zu untersagen seien. Selbstre-
dend betrafen entsprechende 
Verbote regelmäßig oppositio-
nelle Veranstaltungen wie eine 
maßnahmenkritische Demons-
tration, die im Februar 2021 
in Weimar stattfinden sollte, 

während regierungskonforme 
Veranstaltungen ohne weite-
res stattfinden konnten. In sol-
che der Regierung genehme 
Veranstaltungen wurde auch 
nicht eingegriffen, wenn dort 
die „Corona-Auflagen“ unbe-
achtet blieben – wie beispiels-
weise bei der „Black Lives Mat-
ter“-Demonstration in Erfurt im 
Juni 2020.

Auch politische Veranstal-
tungen mit Publikum in ge-
schlossenen Räumen waren 
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de jure oder de facto über die 
vergangenen zwei Jahre hin-
weg kaum durchzuführen. Das 
schränkt gerade die politische 
Opposition in ihren Möglich-
keiten ein, ihre Position den 
Bürgern zu vermitteln. Dies gilt 
umso mehr, wenn die Oppositi-
on auch in der Medienbericht-
erstattung weitgehend ausge-
blendet bzw. von den Medien 
aktiv bekämpft wird, wie dies 
bei der AfD der Fall ist.

Die Aushöhlung der Mei-
nungsfreiheit im Zeichen der 
Corona-Maßnahmen endet 
nicht beim Verbot oder der 
Restriktion von Versammlun-
gen. Vielmehr greift sie in den 
Medien, namentlich in den so-
zialen Medien im Internet, um 
sich. Gegenüber den Regie-
rungsmaßnahmen skeptische 
Meinungen und selbst die Fest-
stellung bekannter Tatsachen 
wurden millionenfach etwa 
von Facebook gelöscht. Die-

2 Ein Bericht der Online-Ausgabe des Hamburger Tageblatts über Impfschäden wurde nach wenigen Stunden wieder aus dem Netz 
genommen; offenkundig, weil die dort berichteten Zusammenhänge nicht recht zu der Erzählung von der Ungefährlichkeit der CO-
VID-19-Impfstoffe passten. Der Artikel ist in einer Fassung vom 25.05.2022 abrufbar unter https://web.archive.org/web/20220525161134/
https://www.abendblatt.de/advertorial-ha/ots-presseportal/article235445173/Impfschaeden-schwerwiegender-als-erwartet-Mandan-
ten-klagen-ueber-Hilflosigkeit-der-Aerzteschaft.html [30.05.2022].

se Zensur durch Private wurde 
von den Regierungen nicht 
nur nicht verhindert, sondern 
direkt oder indirekt befördert, 
um eine antipluralistische Do-
minanz der regierungsoffiziel-
len Deutungen des Virus, seiner 
Wirkung und der getroffenen 
Maßnahmen durchzusetzen. 
In den öffentlich-rechtlichen 
Medien und der überregiona-
len Presse bildete sich auf die-
se Weise ein Meinungskartell, 
das nur in gelegentlichen Aus-
nahmefällen von kritischer Be-
richterstattung durchbrochen 
wurde.2 Von der offiziellen Linie 
abweichende und in diesem 
Sinne oppositionelle Auffas-
sungen zum Coronavirus, zur 
COVID-19-Erkrankung oder zu 
den Regierungsmaßnahmen 
fanden ihr Forum vor allem in 
den alternativen Plattformen 
des Internets, in dem eine 
Gegenöffentlichkeit etabliert 
werden konnte. Diese suchte 
man seitens der Regierungen 

nach Möglichkeit per Zensur 
zum Schweigen zu bringen. 
Wo dies nicht gelang, verfolg-
te man den schon dargestell-
ten Weg der Diffamierung und 
Einschüchterung. Wiederholt 
wurde auch dem Verbot von 
Messangerdiensten wie Tele-
gram das Wort geredet.

Die von den Regierungen 
und ihren medialen Claqueu-
ren angestrebte Erzwingung 
einer corona-politischen Ho-
mogenität, die auch in der ho-
mogenen Gemeinschaft der 
Geimpften ihren Ausdruck fin-
den sollte, konnte zwar letztlich 
nicht durchgesetzt werden. Es 
hat sich aber zugleich gezeigt, 
dass die kompromisslosen Re-
gierungen mit ihrem rücksichts-
losen Dominanzwillen bereit 
sind, die für eine Demokratie 
unentbehrliche politische Op-
position jeglicher Gestaltungs-
möglichkeit zu berauben.

Staatliche Bekämpfung der politischen Opposition
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13. Missbrauch des  
 Wissenschaftsbegriffs

Es ist ein Charakteristikum des 
Umgangs der Regierungen 

in Bund und Ländern mit dem 
Coronavirus, dass gegenüber 
den Regierungsmaßnahmen 
skeptische oder kritische Posi-
tionen bewusst weitgehend 
ausgeblendet, ignoriert oder 
gegebenenfalls diskreditiert 
wurden. Auch die Thüringer 
Landesregierung, insbesonde-
re in Gestalt der Gesundheits-
ministerin, nahm für sich in An-
spruch, dass ihre Maßnahmen 
den Einsichten der Wissenschaft 
entsprechen würden, während 
alle anderen Positionen von ihr 
als unwissenschaftlich abgetan 
wurden. Unter „der“ Wissen-

schaft wurde regierungs- und 
medienseitig dabei – neben 
den Regierungsbehörden RKI 
und PEI – in der Regel ein be-
grenzter Kreis von beratenden 
Personen verstanden, die von 
der Politik selbst als Experten 
ausgewählt worden waren und 
deren Unabhängigkeit und 
Neutralität schon deshalb meist 
von vornherein fragwürdig er-
schienen. Paradigmatisch ist 
hier auf Professor Christian Dros-
ten zu verweisen, der als die 
deutsche „Corona-Autorität“ 
schlechthin inszeniert wurde 
und der immer wieder zur Stelle 
war, wenn es darum ging, den 
repressiven Regierungsmaß-

nahmen eine wissenschaftliche 
Legitimation zu verleihen.

Das Narrativ, das auf diese 
Weise offiziell installiert werden 
sollte (und mit einigem Erfolg 
auch installiert wurde), unter-
schlug allerdings, dass es eine 
einheitliche Auffassung „der“ 
Wissenschaft zu Corona zu kei-
nem Zeitpunkt gab. Wie im-
mer in der Wissenschaft wur-
de auch mit Blick auf Corona 
von Beginn an eine Vielzahl 
von Auffassungen vertreten, 
angefangen bei der Einschät-
zung der Gefährlichkeit des 
Virus über die Frage der Wirk-
samkeit von Maßnahmen und 



44

die Frage der Effektivität oder 
des Risikopotenzials der neu-
en mRNA-Impfstoffe bis hin zu 
derjenigen nach dem Sinn von 
Massenimpfungen. Stets gab 
es renommierte wissenschaftli-
che Stimmen, die nicht mit der 
Position der Regierungen und 
ihrer Berater übereinstimmten. 
Solche Stimmen legten einen 
anderen, insbesondere mo-
derateren Umgang mit dem 
Coronavirus nahe.

Exemplarisch sei auf eini-
ge Initiativen aus deutscher 
sowie internationaler Wissen-
schaft und Medizin verwiesen, 
die sich gegen „Lockdown“-
Politik, Ausnahmezustand oder 
Impfpflicht aussprechen:

• Oktober 2020: „Great Bar-
rington Declaration“ (GBD), 
unterzeichnet von knapp 
930.000 Personen (Stand 
28.04.2022), darunter 62.000 
Mediziner, Wissenschaftler 
und Praktiker des Gesund-
heitswesens; gefordert wird 
neben dem gezielten Schutz 
der Risikogruppen, dass da-
neben keine flächende-
ckenden Einschränkungen 
verfügt werden.1

• November 2020: Die Initiative 
„Ärzte stehen auf“ fordert in 

1 Der Originaltext der Erklärung vom 04.10.2020 findet sich unter https://gbdeclaration.org/ [28.04.2022], die jeweils aktuellen Zahlen der 
Unterschriften sind unter https://gbdeclaration.org/view-signatures/ einzusehen.

2 Der Brief vom 09.11.2020 unter https://aerzte-stehen-auf.de/wp-content/uploads/2020/12/offener-Brief-Aerzte-stehen-auf.pdf 
[28.04.2022].

3 Der Text des offenen Briefes ist abrufbar unter https://doctors4covidethics.org/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientists-to-the-eu-
ropean-medicines-agency-regarding-covid-19-vaccine-safety-concerns/ [28.04.2022]. Diesem Brief folgten zwei weitere zur Sache.

4 Die deutsche Fassung des Briefes vom 09./10.05.2021 unter https://docplayer.org/211480838-57-wissenschaftler-und-aerzte-fordern-das-
sofortige-ende-aller-covid-19-impfungen.html [28.04.2022].

5 Siehe https://dgpi.de/wp-content/uploads/2021/06/20210602_Stellungnahme_Bedeutung_STIKO_final.pdf [28.04.2022].
6 Siehe https://www.aerztefueraufklaerung.de/ethik-und-wissenschaft/index.php [28.04.2022].
7 Mit Datum vom 16.12.2021 veröffentlicht etwa unter https://reitschuster.de/post/aerzte-gegen-impfdruck-offener-brief-von-380-medizi-

nern/ [28.04.2022].

einem offenen Brief an die 
Bundesregierung, den Ethik-
rat und andere Adressaten 
die Rückkehr zu einem sach-
lichen wissenschaftlichen 
Dialog und die Rückgabe 
der medizinischen Entschei-
dungshoheit in die Hände 
derjenigen, die dafür ausge-
bildet sind.2

• Februar 2021: Zahlreiche Ärz-
te aus 30 Ländern, die „Doc-
tors for Covid Ethics“, fordern 
gegenüber der EMA, dass 
angesichts des Mangels an 
Evidenz bezüglich Wirksam-
keit und Sicherheit der inner-
halb kürzester Zeit auf den 
Markt gebrachten COVID-
19-Impfstoffe die bedingte 
Zulassung zurückgenommen 
werden müsse.3 

• Mai 2021: 57 Wissenschaft-
ler und Ärzte aus verschie-
denen Ländern fordern das 
sofortige Ende aller COVID-
19-Impfungen wegen vieler 
unbeantworteter Fragen hin-
sichtlich der Sicherheit und 
Wirksamkeit. Die experimen-
tellen Medikamente ent-
sprächen nicht den üblichen 
Impfstoff-Definitionen und 
müssten als Gentherapien 
bezeichnet werden.4

• Juni 2021: Dreißig medizi-
nische Fachgesellschaften 
fordern in einer gemeinsa-
men Stellungnahme, dass 
die Ständige Impfkommission 
(STIKO) unabhängig und frei 
von Beeinflussung bleiben 
müsse, um auf der Basis wis-
senschaftlicher Erkenntnisse 
ihre Risikoabschätzungen 
und Empfehlungen erarbei-
ten zu können.5

• Juli 2021: Die „Ärzte für Auf-
klärung“ konstatieren, dass 
es namentlich bei Kindern 
keine evidenzbasierte Indi-
kation für die Impfung mit 
einem der vier bedingt zuge-
lassenen Corona-Impfstoffe 
gebe.6

• Dezember 2021: In einem of-
fenen Brief machen 380 Me-
diziner auf den geringen Nut-
zen der COVID-19-Impfung 
aufmerksam und verweisen 
auf die unklare Risikolage bei 
den Impfungen.7 

• Januar 2022: Die „Medizi-
ner und Wissenschaftler für 
Gesundheit, Freiheit und 
Demokratie“ legen ein um-
fangreiches Konzept für den 
Ausstieg aus der Corona-Po-
litik vor. In einem offenen Brief 
schreiben sie: „Wir halten da-

Missbrauch des Wissenschaftsbegriffs



45

Missbrauch des Wissenschaftsbegriffs

her die bisherige Strategie, 
die ausschließlich auf Kon-
taktvermeidung, auf Mas-
sentestungen und den Groß-
versuch einer Immunisierung 
setzt, für untauglich, unver-
hältnismäßig und für medizi-
nisch sehr gefährlich“.8 

• März 2022: Der Berufsver-
band der Kinder- und Ju-
gendärzte befürwortet ge-
meinsam mit der Deutschen 
Gesellschaft für Pädiatrische 
Infektiologie und der Deut-
schen Gesellschaft für Kin-
der- und Jugendmedizin eine 
Abkehr von der flächende-
ckenden und unspezifischen 
Eindämmungspolitik und die 
dezidierte Hinwendung zum 
gezielten Schutz der Risiko-
gruppen. Ferner fordert er 
die sofortige Beendigung der 
anlasslosen Massentests und 
den Verzicht auf Quarantä-
nepflichten für Kinder.9 

• März 2022: Stellungnahme 
des „Netzwerkes Kritischer 
Richter und Staatsanwälte“ 
im Bundestag zum Vorhaben 
der Einführung einer Impf-
pflicht. Die Juristen betonen, 
dass eine Pflicht zur COVID-
19-Impfung mit dem Grund-
gesetz unvereinbar sei, und 
legen dar, dass eine solche 
Impfpflicht auch gegen das 
Völkerrecht verstoße.10

Seitens der Regierungen – 

8 Die Texte des Ausstiegskonzepts und des offenen Briefes unter https://www.mwgfd.de/das-mwgfd-corona-ausstiegskonzept/ [28.04.2022].
9 Siehe die Stellungnahme vom 03.03.2022 unter https://www.dgkj.de/fileadmin/user_upload/Meldungen_2022/220303_Empfehlungen_

DGKJ_DGPI_BVKJ_.pdf [28.04.2022]. 
10 Siehe die Stellungnahme vom 21.03.2022 unter https://netzwerkkrista.de/wp-content/uploads/2022/03/Netzwerk-Kritische-Richter-und-

Staatsanwaelte_Stellungnahme-Impfpflicht_Gesundheitsausschuss-21.3.2022.pdf [28.04.2022].
11 Drucksache 7/3657 (29.06.2021), S. 5.
12 Siehe Drucksache 7/4905 (08.02.2022), S. 2.

wie auch seitens eines Groß-
teils der Journalisten – bestand 
und besteht indes ein völliger 
Unwille, solche Stimmen auch 
nur zur Kenntnis zu nehmen 
oder auf Zweifel und Fragen, 
die sich aus wissenschaftlichen 
Einschätzungen ergeben, ein-
zugehen. Tatsächlich bemüh-
ten sich die Regierungen in 
Bund und Ländern in vielerlei 
Hinsicht nicht einmal um eine 
Verbesserung der Datenlage 
oder um eine Erweiterung der 
Wissensbasis, auf die man sich 
aber zur Rechtfertigung der 
Maßnahmen immer wieder 
berief. Charakteristisch dafür 
ist etwa der Hinweis der Thü-
ringer Gesundheitsministerin 
in der Antwort auf eine parla-
mentarische Anfrage aus der 
AfD-Fraktion, dass „keine Da-
ten zum Impfstatus von inten-
sivmedizinisch behandelten 
Patient(inn)en“ vorlägen, „da 
es für eine solche Erfassung 
keine gesetzliche Grundlage 
gibt“.11 Das Beispiel zeigt, wie 
durch politische Entscheidung 
(„keine gesetzliche Grund-
lage“) wichtige Erkenntnisse 
einfach nicht gewonnen wer-
den. Im konkreten Fall blieb 
man daher auch die Antwort 
auf die Frage schuldig, wie 
hoch der Anteil derjenigen 
Personen unter den COVID-
19-Intensivpatienten ist, die 
gegen COVID-19 geimpft sind 
– eine Antwort hierauf würde 
auch etwas über die Wirksam-

keit der Impfstoffe aussagen. 
Aber eine solche Information 
wird regierungsseitig offen-
bar als unbedeutend einge-
schätzt.

Leider zeigte sich auch in der 
Rechtsprechung zu den Coro-
na-Maßnahmen immer wieder 
die Tendenz, dass Gerichte die 
Einschätzungen der Regierun-
gen zur Gefährlichkeit des Co-
ronavirus oder zur Wirksamkeit 
von Maßnahmen mehr oder 
minder unbesehen akzeptier-
ten und beispielsweise auch 
die Darlegungen des RKI un-
kritisch übernahmen. Auf eine 
breiter angelegte, regierungs-
unabhängige Expertise ver-
zichteten die Gerichte dabei 
meist.

Die antiaufklärerische Hal-
tung der Regierung und ihrer 
Behörden hat offensichtlich 
Methode. So wird bei Sterbe-
fällen im Zusammenhang mit 
dem Coronavirus nicht syste-
matisch erfasst, welche Virus-
variante jeweils vorlag und bei 
den entsprechenden Melde-
daten werden Angaben über 
Virusvarianten ohnehin nur 
sporadisch übermittelt.12 Wenn 
aber Daten gar nicht erst er-
mittelt werden, kann man die 
Bevölkerung auch kaum ange-
messen informieren. Tatsäch-
lich wird sogar versucht, wis-
senschaftliche Erkenntnisse zu 
verschleiern und eine sachge-
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rechte Urteilsbildung der Bür-
ger zu verhindern. Charakte-
ristisch hierfür ist der Umstand, 
dass das Paul-Ehrlich-Institut 
(PEI), eine Regierungsbehörde, 
die Veröffentlichung seiner Si-
cherheitsberichte zu den CO-
VID-19-Impfstoffen eingestellt 
hat. In diesen Berichten, die 
seit Januar 2021 mindestens 
einmal im Monat publiziert 
wurden, legte das PEI Impf-
komplikationen und mögliche 
Nebenwirkungen der COVID-
19-Impfstoffe aufgrund der ihm 
vorliegenden Meldungen hier-
zu ausführlich dar. Nachdem 
die Diskussion über teilweise 
erhebliche Gesundheitsrisiken 
der Impfstoffe seit Ende 2021 
intensiver geworden war, wur-
den die Berichte spärlicher, 
und es ist zu befürchten, dass 
die Publikation ganz einge-
stellt wird.13 An der „offenen 
Kommunikation“ auch über 
mögliche Risiken der COVID-
19-Impfungen, von der auf 
der Internetseite des PEI ge-
sprochen wird, scheint also 
kein wirkliches Interesse zu be-

13 Zwischen dem 5. Januar 2021 und dem 7. Februar 2022 veröffentliche das Institut 17 Berichte zur Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe. 
Für den 31. März 2022 kündigte man einen weiteren (abschließenden) Bericht an, der aber erst am 5. Mai vorgelegt wurde und in der 
Darstellung der Daten ohne Erläuterung einer anderen Systematik folgte, sodass die Vergleichbarkeit mit den früheren Daten erheblich 
beschränkt ist.

14 https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/arzneimittelsicherheit.html [06.05.2022]. An anderer Stelle heißt es: „Transpa-
renz ist der Schlüssel für [sic!] Vertrauen in Impfstoffe“ (https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/sicherheitsbericht-covid-
19-impfstoffe-aktuell.html [06.05.2022]). Das Robert-Koch-Institut teilte in seinem Wochenbericht vom 5. Mai 2022 mit, dass „ab dem heu-
tigen Donnerstag […] im COVID-19-Wochenbericht des RKI keine regelmäßigen Informationen zur Wirksamkeit der COVID-19-Impfung 
mehr vorgesehen“ seien; man werde separate Auswertungen dazu veröffentlichen (Wöchentlicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus-
Krankheit-2019 vom 05.05.2022, S. 4).

15 Lauterbach behindert offenbar Evaluierung der Corona-Maßnahmen, https://www.welt.de/politik/plus238362219/Karl-Lauterbach-be-
hindert-offenbar-Evaluierung-der-Corona-Massnahmen.html vom 25.04.2022 [26.04.2022].

16 Rainer Mausfeld, Angst und Macht. Herrschaftstechniken der Angsterzeugung in kapitalistischen Demokratien, Frankfurt am Main 2019, 
S. 43 und 47.

stehen.14 

Hierher gehört auch, dass die 
im Infektionsschutzgesetz vom 
Gesetzgeber geforderte Eva-
luation der Corona-Maßnah-
men, die von einem Experten-
gremium bis zum 30. Juni 2022 
vorgelegt werden sollte, durch 
eine Intervention des Bundes-
gesundheitsministers auf Eis 
gelegt zu sein scheint. Mit Blick 
hierauf wurde in der Presse die 
(letztlich rhetorische) Frage ge-
stellt, ob „nun […] all die Maß-
nahmen von Schulschließun-
gen über Maskenpflicht bis 
Ausgangssperre gar nicht mehr 
bewertet werden“ sollen. Und 
weiter: „Ein Minister, der sich in 
Eigenregie weigert, einem ge-
setzlichen Auftrag Folge zu leis-
ten – kann das sein?“15

So verschärfte die Corona-
Politik der Regierungen in Bund 
und Ländern einen Trend, 
der schon seit einigen Jahren 
zu beobachten ist, nämlich 
den Trend der Debattenver-
weigerung. Rainer Mausfeld 

beschreibt ihn mit folgenden 
Worten: „In der von Politikern 
und Journalisten zumeist fa-
vorisierten Sprache [artikuliert 
sich] ein tiefer Anti-Intellektua-
lismus und mit ihm eine Gering-
schätzung, wenn nicht sogar 
eine Verachtung für das Argu-
ment überhaupt. In derartigen 
Diskurssimulationen, wie sie die 
Medien tagtäglich inszenieren, 
gibt es nichts mehr, das sich 
durch Argumente oder em-
pirische Befunde widerlegen 
ließe“, weil jedes Argument, 
jeder sachliche Befund mit 
einem neuen „Rauschen an 
Wörtern“16  beantwortet wer-
de. In der Corona-Politik hei-
ßen diese Wörter beispielswei-
se „Verschwörungstheorie“, 
„Querdenker“, „Impfverweige-
rer“, „Coronaleugner“, „Anti-
semit“, „Reichsbürger“ etc. 

Auch hier zeigt sich im Übri-
gen wieder die antipluralisti-
sche Agenda der Altparteien-
politik und ihrer journalistischen 
Claqueure.

Missbrauch des Wissenschaftsbegriffs
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14. Nährboden für Korruption

Mit den Regierungsmaß-
nahmen in Sachen Co-

rona wurden Strukturen ge-
schaffen, die zahlreiche Tore 
für Betrügereien und Korrup-
tion öffneten. Ins öffentliche 
Bewusstsein trat diese Tat-
sache zuerst im Zusammen-
hang mit der sogenannten 
„Maskenaffäre“ von Politikern 
der CDU und der CSU. Die be-
treffenden Personen waren 
mutmaßlich zur persönlichen 
Vorteilsnahme (wie Provisions-
zahlungen) in die Vermittlung 
von Schutzmaskengeschäf-
ten verwickelt. Den Hinter-
grund bildete die Einführung 
der Maskenpflicht im Zuge der 
Corona-Maßnahmen und die 
damit einhergehende, über 
Wochen anhaltende Knapp-

heit entsprechender Masken 
im Jahr 2020. In dieser Situation 
suchten öffentlichen Stellen 
wie etwa das Bundesgesund-
heitsministerium oder Land-
kreise in ganz Deutschland 
nach Masken, was von den 
betreffenden Politikern ausge-
nutzt worden sein soll, um ent-
sprechende Lieferungen (im 
Zweifel zu überhöhten Preisen) 
anzubahnen und einzufädeln. 
Neben den seinerzeitigen Bun-
destagsabgeordneten Niko-
laus Löbel (CDU, inzwischen 
parteilos), Georg Nüßlein (CSU, 
inzwischen parteilos) und eini-
gen anderen hatte sich ver-
mutlich auch der Thüringer 
CDU-Bundestagsabgeordnete 
Mark Hauptmann (inzwischen 
parteilos) an entsprechenden 

Geschäften beteiligt. Gegen 
ihn ermittelt die Staatsanwalt-
schaft wegen des Verdachts 
der Bestechlichkeit.

In solchen Korruptionsfällen 
mag auch eine Mentalität 
von Politikern zum Ausdruck 
kommen, denen jegliches Ver-
antwortungsbewusstsein ab-
handengekommen ist, die ihr 
politisches Amt primär als Mög-
lichkeit für persönliche Vorteils-
nahme begreifen und denen 
die Auffassung selbstverständ-
lich geworden ist, dass sie über 
den Regeln stehen. Solche 
Politiker dürften schwerlich zu 
einer sachlich-nüchternen Be-
urteilung der Corona-Maßnah-
men in der Lage sein oder zur 
Beantwortung der Frage, ob 
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diese Maßnahmen dem Ge-
meinwohl tatsächlich förder-
lich sind.

Einige Corona-Maßnahmen 
waren so angelegt, dass sie 
von vornherein diverse Fehlan-
reize zur unberechtigten Inan-
spruchnahme von staatlichen 
Geldleistungen bzw. zu Betrug 
boten. Dies gilt namentlich für 
die Ausgleichszahlungen, die 
Krankenhäuser nach einem 
Beschluss des Bundestages 
vom März 2020 erhalten sollten. 
Mit dem Ziel, Intensivbetten-
kapazitäten für COVID-19-Pa-
tienten freizuhalten, sollten 
Krankenhäuser unter bestimm-
ten Bedingungen Zahlungen 
für ausgesetzte bzw. verscho-
bene planbare Behandlun-
gen erhalten. Die Abrech-
nungsmodalitäten wurden in 
wenigen Monaten mehrfach 
geändert und zeitweise so ge-
staltet, dass die Krankenhäuser 
mit ihren Angaben über ihre 
Intensivbettenauslastung letzt-
lich die Höhe der ihnen darge-
reichten Ausgleichszahlungen 
beeinflussen konnten. Die hier-
bei existierenden offenkundi-
gen Missbrauchs- und Manipu-
lationsmöglichkeiten griff auch 
der Bundesrechnungshof auf. 
In einem Bericht an den Haus-
haltsausschuss des Bundesta-
ges vom Juni 2021 schrieb er, 
dass Krankenhäuser „zum Teil 
weniger intensivmedizinische 

1 Bundesrechnungshof, Bericht […] über die Prüfung ausgewählter coronabedingter Ausgabepositionen des Einzelplans 15 und des Ge-
sundheitsfonds vom 09.06.2021, S. 29, (abrufbar unter https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/bera-
tungsberichte/2021/massnahmen-des-bundes-zur-corona-bewaeltigung-im-gesundheitswesen [29.04.2022]).

2 Zitiert nach dem Bericht in der Berliner Zeitung unter https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/corona-betrug-in-kran-
kenhaeusern-staatsanwaltschaft-ermittelt-li.215401 vom 05.03.2022 [29.04.2022].

3 Ebd.
4 Ebd.
5 Siehe Ronald Berthold, Testen die Besten?, in: Junge Freiheit 17/22 vom 22.04.2022, S. 4.

Behandlungsplätze meldeten, 
als tatsächlich vorhanden wa-
ren. Dadurch könnte der für die 
Gewährung von Ausgleichs-
zahlungen erforderliche Anteil 
freier betreibbarer intensiv-
medizinischer Behandlungs-
plätze von unter 25 % erreicht 
werden“.1 Mit anderen Worten 
konnten Krankenhäuser ihre 
freien Bettenkapazitäten je-
weils so angeben bzw. Inten-
sivbettenkapazitäten jeweils 
quasi so „abbauen“, dass sie 
den für Ausgleichszahlungen 
erforderlichen Auslastungs-
grad (von mehr als 75 Prozent) 
erreichten – um die Fördergel-
der zu erhalten.

Wenngleich das selbstver-
ständlich nicht bedeutet, dass 
Krankenhäuser nun flächen-
deckend die entsprechenden 
Zahlen tatsächlich manipulier-
ten, um Geld vom Staat zu er-
halten, scheint doch das ein 
oder andere Krankenhaus der 
Betrugsverlockung nicht wi-
derstanden zu haben. Jeden-
falls hatten staatsanwaltliche 
Ermittlungen zwischenzeitlich 
saarländische Krankenhäuser 
im Visier. In der entsprechen-
den Strafanzeige heißt es, dass 
nicht nur die Kliniken betroffen 
seien: „Nur in einem Zusam-
menwirken mit DIVI, RKI und 
BMG ist die Mittelvergabe, 
praktisch auf Zuruf der Kliniken, 
zu verstehen“.2 Die Juristen, 

die die Anzeige erstatteten, 
gehen davon aus, dass „hier 
sehenden Auges die Möglich-
keit betrügerischen Verhaltens 
der Kliniken in Kauf genom-
men worden“3 sei, und spre-
chen im Übrigen davon, dass 
es sich bei den zur Anzeige ge-
brachten Fällen (bei denen es 
um immerhin 18 Millionen Euro 
Fördergelder aus Steuermitteln 
geht) nur um die „Spitze des 
Eisbergs“  handele.4

Auch das von der Politik ein-
gerichtete Regime der Mas-
sentestungen lud zum Betrug 
ein. Inzwischen hat sich bestä-
tigt, dass entsprechende Straf-
taten offenkundig massenhaft 
auch begangen wurden, ver-
bunden mit riesigen Schadens-
summen. Die sogenannten 
Corona-Testcenter, die von 
jedermann eingerichtet wer-
den können, erhielten Erstat-
tungszahlungen für jeden Test, 
wobei bis Juli 2021 Abrechnun-
gen nicht überprüft wurden 
und auch danach Prüfungen 
nur stichprobenartig stattfan-
den. Dementsprechend war 
es leicht, zu viele Testungen 
abzurechnen, wobei auch Fäl-
le auftraten, bei denen Tests 
von Testcentern abgerechnet 
wurden, die gar nicht exis-
tierten. Mitte April 2022 liefen 
deutschlandweit mindestens 
650 staatsanwaltliche Ver-
fahren,5 wobei davon auszu-
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gehen ist, dass die Zahl der 
Fälle noch deutlich höher sein 
dürfte. 6 Der hier entstandene 
finanzielle Schaden, der wohl 
Abermillionen Euro umfasst, ist 
nur eine Seite der Sache. Ein 
politisch gewichtigerer Aspekt 
besteht darin, dass die Co-
rona-Politik der Regierungen 
in Bund und Ländern letztlich 
von dem entsprechenden Be-

6 Und zwar nicht nur wegen der anzunehmenden Dunkelziffer, sondern auch, weil die Delikte nicht überall statistisch gesondert erfasst 
werden.

trug profitierte, denn die all-
gegenwärtige Präsenz von 
Testcentern fügte sich in die 
Kriseninszenierung der Politik, 
war ein Symbol für die vorgeb-
liche Bedrohlichkeit der Lage 
ebenso wie dafür, dass man 
Deutschland als „Test-Welt-
meister“ präsentieren konnte. 
Jeder Test bestätigte nämlich 
die Regierungspolitik – ob er 

tatsächlich stattgefunden hat-
te oder nicht. So war das Inter-
esse der Regierungen gering, 
Manipulationen und Betrug 
entgegenzuwirken – man ließ 
die Testcenter und ihre biswei-
len eben auch kriminellen Be-
treiber ungestört schalten und 
walten. Hauptsache, die Zah-
len stützten den Regierungs-
kurs.
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15. Der Weg zurück zu Einigkeit   
 und Recht und Freiheit

Der Rückblick auf die Coro-
na-Politik der Thüringer Lan-

desregierung im Verbund mit 
den Bundesregierungen Merkel 
und Scholz offenbart: Der mo-
natelange Ausnahmezustand, 
die weitgehende flächende-
ckende Einschränkung zahlrei-
cher Grundrechte, politische 
Bevormundung, die Verweige-
rung einer sachlichen Debat-
te, Zensur und Diffamierung 
haben nicht nur die Spaltung 
unserer Gesellschaft vertieft, 
die Wirtschaft geschädigt, den 
Bildungs- und Ausbildungsgang 
Tausender Kinder und Jugend-
licher gehemmt und negative 
Auswirkungen auf die Gesund-

heit zahlloser Menschen ge-
zeitigt. Vielmehr stellen sich all 
diese Maßnahmen mit ihren 
Folgen auch als ein Schritt zur 
Untergrabung der freiheitlichen 
Demokratie und des Rechts-
staats dar.

Es steht außer Frage, dass der 
Staat in der Stunde der Gefahr 
verpflichtet ist, seine Bürger 
zu schützen und gegebenen-
falls auch weitgehende Maß-
nahmen zu ergreifen. Für den 
Rechtsstaat gilt aber unter allen 
Umständen, dass die Maßnah-
men verhältnismäßig sein müs-
sen. Das bedeutet: Sie müssen 
zuallererst geeignet sein, um 

der Gefahr wirksam zu begeg-
nen. Sodann müssen sie erfor-
derlich sein, das heißt: Es muss 
ausgeschlossen sein, dass es 
mildere, weniger grundrechts-
beschränkende, aber gleicher-
maßen wirksame Mittel gibt. 
Und abschließend muss abge-
wogen werden, ob die Maß-
nahmen dem verfolgten Ziel 
tatsächlich angemessen sind, 
also beispielsweise ihre Auswir-
kungen nicht mehr Schaden 
stiften als die zu bekämpfende 
Gefahr. Mit Blick auf das Auftre-
ten des Coronavirus bleibt dies-
bezüglich zweierlei festzustel-
len: (1) Schon früh zeigte sich, 
dass es sich beim SARS-CoV-
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2-Virus nicht um ein „Killervirus“ 
handelt und dass die von man-
chen Politikern und „Experten“ 
anfangs verkündeten Horror-
prognosen völlig abwegig wa-
ren. Tatsächlich hat sich rasch 
herausgestellt, dass die vom 
Coronavirus hervorgerufene 
Erkrankung zwar für bestimmte 
Gruppen, vornehmlich für äl-
tere Menschen mit Vorerkran-
kungen, gefährlich sein kann. 
Ansonsten aber ist eine CO-
VID-19-Infektion für den weitaus 
größten Teil der Menschen letzt-
lich nicht bedrohlich und ruft 
bei ihnen nur schwache oder 
gar keine Symptome hervor. 
Aus diesem Befund, auf den 
neben vielen anderen auch 
die Thüringer AfD-Fraktion be-
reits im April 2020 hinwies, folgt, 
dass (2) die flächendeckende 
tiefgreifende Einschränkung 
von Grundrechten und die 
Etablierung eines allgemeinen 
Ausnahmezustandes nicht ver-
hältnismäßig waren. Das be-
deutet: Flächendeckende 
Grundrechtsbeschränkungen 
und Ausnahmezustand waren 
weder geeignet noch erfor-
derlich und daher auch nicht 
angemessen, um der Ausbrei-
tung des Virus entgegenzutre-
ten. Dennoch wurden all diese 
Maßnahmen ergriffen, wobei 
man de facto einem „Dreh-
buch“ folgte, das in den Jahren 
zuvor auf internationaler Ebene 
ausgearbeitet worden war.

Der Rückblick legt die Frage 
nahe, ob das zwei Jahre lang 
praktizierte und noch immer 
wirkende Corona-Regime als 
„Alarmübung“ und „Blaupau-
se“ für die Zukunft zu begreifen 
ist. Immerhin: Wiederholt ha-

ben die Propheten der Angst 
– wie Karl Lauterbach oder Bill 
Gates – verkündet, dass als-
bald mit weiteren Pandemien 
zu rechnen sei. Zudem liegt die 
Befürchtung nicht fern, dass die 
jetzt ausprobierten Herrschafts-
techniken auch aus anderen 
Anlässen Anwendung finden 
könnten. Ein „Lockdown“ bei 
der nächsten Grippewelle oder 
„für den Klimaschutz“ dürfte 
manche Altparteienpolitiker in 
Entzücken versetzen.

Damit solche Entwicklungen 
nicht eintreten können und sich 
namentlich ein Corona-Aus-
nahmezustand nicht wieder-
holt, ist es erforderlich, heute 
die richtigen Lehren aus dem 
Maßnahmen-Desaster zu zie-
hen und entsprechende Ent-
scheidungen zu treffen, damit 
Freiheit, Grundrechte, gesell-
schaftlicher Zusammenhalt, 
Bildung und Gesundheit nicht 
erneut Opfer einer Politik der 
Angst werden können.

Entscheidende Schritte auf 
dem Weg zurück zu Einigkeit 
und Recht und Freiheit sind für 
die Thüringer AfD-Fraktion fol-
gende:

• Alle Corona-Maßnahmen 
müssen auf den Prüfstand 
und sachlich evaluiert wer-
den. Dazu sollten in den 
Landtagen wie im Bundes-
tag entsprechende Untersu-
chungsausschüsse eingerich-
tet werden. Daneben sind 
unabhängige Expertengre-
mien einzurichten, die neben 
medizinischen Fachleuten 
auch Psychologen, Bildungs-
forscher, Juristen und weitere 

Sachkenner umfassen müs-
sen, um die Maßnahmen aus 
einer Vielzahl von Perspekti-
ven in den Blick zu nehmen. 
Zur Wahrung der Unabhän-
gigkeit darf niemand Mitglied 
in diesen Gremien sein, der 
zuvor eine Regierung in Sa-
chen Corona beraten oder 
in irgendeiner Funktion an der 
Ausgestaltung der Corona-
Maßnahmen mitgewirkt hat.

• Eine „neue Normalität“ nach 
Maßgabe staatlicher Coro-
na-Maßnahmen darf es nicht 
geben. Daher sind die im 
Zuge der Corona-Maßnah-
men geänderten rechtlichen 
Regelungen in Bund und Län-
dern allesamt zu sichten und 
prinzipiell auf den Vor-Coro-
na-Stand zurückzusetzen. Der 
leitende Gesichtspunkt muss 
dabei sein, dass das SARS-
CoV-2-Virus mit seinen Varian-
ten nunmehr als endemisch 
anzusehen ist und daher wie 
andere bekannte Viren be-
handelt wird.

• Die Regierungen in Bund und 
Ländern haben mit ihren Kam-
pagnen für massenhafte CO-
VID-19-Impfungen und der 
Etablierung von Impfpflichten 
(insbesondere für Mitarbei-
ter medizinischer Einrichtun-
gen, aber auch für Bundes-
wehrsoldaten) eine bis dahin 
nicht gekannte Übergriffigkeit 
an den Tag gelegt. Es wur-
de dabei offenkundig, dass 
ethische Erwägungen nicht 
vor massenhaften Eingriffen 
in die körperliche Unversehrt-
heit der Menschen schützen. 
Die Impfkampagnen wurden 
von der etablierten Politik, 
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von Justiz, Presse, Rundfunk 
und Kirchen sowie dem RKI, 
der STIKO oder dem Deut-
schen Ethikrat in unterschied-
lichem Ausmaß mitgetragen 
und propagiert. Kritik oder 
Rufe nach Mäßigung wurden 
durch soziale und politische 
Ächtung ausgeschaltet. Die 
autoritäre Aggressivität der 
untereinander aufs Engste 
verflochtenen und abhängi-
gen staatlichen oder staats-
nahen Akteure gegen Millio-
nen von Menschen, die sich 
nicht impfen lassen wollen, 
befördert die gesellschaftli-
che Spaltung und untergräbt 
damit auch die freiheitliche 
Demokratie. Vor diesem Hin-
tergrund ist es erforderlich, 
dass ein Verbot sowohl jeder 
direkten wie jeder indirekten 
Impfpflicht in die Thüringer 
Landesverfassung und auch 
in das Grundgesetz aufge-
nommen wird. Zweifellos gibt 
es sinnvolle Impfungen mit 
bewährten Impfstoffen, wo-
von auch eine überwiegen-
de Mehrheit von Menschen 
hierzulande überzeugt sein 
dürfte; einer prinzipiellen 
Gegnerschaft gegenüber 
entsprechenden Impfungen 
ist hier aber auch nicht das 

Wort zu reden. Dessen unge-
achtet gilt: Impfen muss frei-
willig sein und bleiben.

• Einer Politisierung der Justiz ist 
entgegenzuwirken, die Unab-
hängigkeit der Gerichte ist zu 
stärken. Einschüchterungsver-
suchen gegenüber politisch 
unbequemen Richtern muss 
deutlich entgegengetreten 
werden. Da die grundrecht-
lich gewährleistete Freiheit 
nicht zum Spielball der Politik 
werden darf, ist die Wahrung 
der richterlichen Unabhän-
gigkeit gerade angesichts 
einer stark polarisierenden 
Gesetzgebung und gesell-
schaftlich hoch umstrittener 
Regierungsmaßnahmen un-
entbehrlich. Einen freiheitli-
chen Rechtsstaat kann es nur 
mit einer unabhängigen Jus-
tiz geben.

• Der Umgang der Regierun-
gen in Bund und Ländern mit 
dem Coronavirus hat eine pa-
ternalistische Grundhaltung 
der Regierungspolitik gegen-
über der Gesellschaft mündi-
ger Bürger ebenso offenbart 
wie eine bei Regierungspoli-
tikern offenkundig verbreitete 
Auffassung, dass Bürger gar 

keine Rechte haben, es sei 
denn, die Regierung räumt 
solche Rechte im Gegenzug 
für Wohlverhalten ein. Solche 
freiheitsfeindlichen Einstellun-
gen stehen nach Überzeu-
gung der Thüringer AfD-Frak-
tion dem Geist der Thüringer 
Landesverfassung und des 
Grundgesetzes diametral 
entgegen. Ein freiheitliches 
Zusammenleben ist indessen 
nur auf der Grundlage von 
Eigenverantwortung mög-
lich. Hieran hat sich selbstre-
dend die Gesundheitspolitik 
zu orientieren, auch ange-
sichts der Verbreitung eines 
Virus. Eigenverantwortung 
steht nicht im Widerspruch zu 
gezieltem Schutz besonde-
rer Risikogruppen, wohl aber 
steht sie dem Anspruch des 
Staates entgegen, besser 
über die Gesundheit der Bür-
ger entscheiden zu können, 
als diese es in Rücksprache 
mit ihren Ärzten zu tun ver-
mögen. Ein bevormundender 
Gesundheitsstaat wäre not-
wendigerweise ein totalitärer 
Staat, und ein solcher ist unter 
keinen Umständen zu befür-
worten.

[Erfurt, Juni 2022]
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